Planverfahren zur Aufstellung

des Bebauungsplanes Nr. 21

,Eberthof*

- erganzendes Verfahren gem. § 214 (4) BauGB
der Gemeinde Harztor

umweltrelevante
Stellungnahmen der Fachbehdrden

aus dem Verfahrensschritt der frihzeitigen Beteiligung

gem. 84 (1) BauGB

=» umweltrelevante Stellungnahmen aus dem ursprtnglichen Planverfahren
des Bebauungsplanes Nr. 21 ,,Eberthof*“ gem. § 13b BauGB

und aus dem Verfahrensschritt der formellen Beteiligung gem. § 2 (2)
und 8 4 (2) BauGB
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Thikinger Landesverwaliungsamt - Postfach 22 49 - 99403 Welmar

Gemeinde Harztor
ligerstrafie 23
99768 Harztor

Beteiligung der Trager offentlicher Belange in stadtebaulichen
Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB

Ihre Anforderung einer Stellungnahme vom 02.10.2019 zum Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 21 ,Eberthof* der Gemeinde Harztor, Landkreis
Nordhausen, im OT Niedersachswerfen {(Planungsstand: 09/2019)

2 Anlagen

Landesverwaltungsamt

Ihrie Ansprechpartner/in:
Frau Silke Lésch

Durchwahl:
Telefon +49 361 57 332-1128
Telefax +48 361 57 332-1272

silke.loesch@
tivwa.thueringen.de

lhr Zgichen:

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen:
310-4621-4426/2017-16062065-
BPL-WA-Eberthof

Weimar
15.11.2018

Durch die 0.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thiringer Landesverwaltungsamt

zu vertretende 6ffentliche Belange beriihrt:

1. Belange der Raumordnung und Landesplanung
2. Beachtung des Entwicklungsgebotes gem. § 8 Abs. 2 BauGB

Ich {bergebe Ihnen als Anlage Nr. 1 und 2 zu diesem Schreiben die Stellungnahme des

Thiiringer Landesverwaltungsamtes zu diesen Belangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Neugrtiindung des Thtringer
Landesamtes fiir Umwelt, Bergbau und Naturschutz die Umweltbelange nicht
mehr vom Thiiringer Landesverwaltungsamt vertreten werden und die o.g.
Behérde gesondert nach § 4 BauGB zu beteiligen ist.

Zur Vereinfachung der elektronischen Abldufe wird um die Zusendung der
Geltungsbereichsgrenze des Plangebietes in einer GIS-tauglichen Form —
bevorzugt als Shape-Datei in ETRS 89 UTM (EPSG:25832) im Vektorformat -
an die Adresse giselher.schuetze@tlvwa.thueringen.de gebeten.

Im Auftrag

Ji Matz
Abteilungsleiter’ll|
Bauwesen und Raumordnung

Thiiringar
Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprin-Platz 4
99423 Weimar

www thueringen.de

Besuchszeiten:

Mortag-Donnerstag: 08:30-12:00 Unhr
13:30-15:30 Uhr

Fraitag: 08:30-12:00 Uhr

Bankverbindung:

Landesbank

Hessen-Thiringen (HELABA}

IBAN:

DES0820500003004444117

BIC:

HELADEFF820

Informationan zum Umgang mit ihren
Daten im Thirnger Landesverwaliungs-
amt finden Sie im Internat unter:

www .thuer ngen.defth3tlvwaldatenschutzf
Auf Wunsch lbersenden wir lhnen eine
Papiarfassung.



Anlage Nr. 1 zum Schreiban vom 15.11.2019
{Az.: 310-4621-44/2017-16062065-BPL-WA-Eberthof)

Stellungnahme des Thiiringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der
Raumordnung und Landesplanung

1. {) Einwendungen mit rachtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Ragelungen, die ohna
Zustimmung, Befreiung 0.3, in der Abwigung nicht (iberwunden werden kiinnen
a) Einwendungen
b} Rechtsgrundlage
c) Méglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Uberwindung

(z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2. {x) Fachliche Stellungnahme
() Beabsichtigte eigene Planungen und Ma3nahmen, die den o.g. Plan berlihren kénnen, mit
Angabe des Sachstands

(X} Sonstige fachliche Informationen odar rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zustandigkeit
zu dem o.g. Plan, geglladert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und gaf.
Rechtsgrundlage

Zum Bebauungsplan ,Eberthof* wurde zuletzt mit Datum vom 03.05.2019 eine
raumordnerische Stellungnahme abgegeben, in der nachvollziehbare Aussagen zum Bedarf
giner weiteren Wohnbauflache im vorgesehenem Umfang (im Planentwurf 03/2019 waren 28
Bauplédtze, nunmehr sind 24 Baupldtze vorgesehen), zusétzlich zu den vorhandenen
Potentialen auf der Grundlage der perspektivischen Bevdlkerungs- und Haushaits-
entwicklung, gefordert wurden.

Da die Planung einschlieBlich der Begriindung nicht wesentlich geédndert wurde, behélt die o.
g. Stellungnahme grundsétzlich ihre Giiitigkeit.

Entsprechend den Grundsitzen der Raumordnung zur Siedlungsentwicklung 2.4.1 G und
2.4.2 G (Landesentwicklungsprogramm Thiiringen 2025 - LEP, GVBI 6/2014 vom
04.07.2014) sind zur Deckung des Wohnbauflichenbedarfs bevorzugt die innerdrtlichen
Potentiale und geeignete Brachflichen zu nutzen.



Anlage Nr. 2 zum Schreiben vom 15.11.201%
{Az.: 310-4621-44/2017-16062065-BPL-WA-Eberthof)

Stellungnahme des Thiiringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des
Entwicklungsgebotes gem. § 8 Abs. 2 BauGB

Wie bereits in den vorangegangenen Stellungnahmen festgestellt, ist der Bebauungsplan Nr.
21 ,Eberthof* im OT Niedersachswerfen nicht aus dem wirksamen Flichennutzungsplan der
Gemeinde Harztor entwickelt.

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Harztor stellt den Bereich des Bebauungsplanes Nr.
21 in Génze als Fliche fir die Landwirtschaft dar. Der Flachennutzungsplan hat die Aufgabe,
die stadtebauliche Entwicklung — als Selbstbindung der Gemeinde — zu steuem. Er stellt ein
umfassendes Bodennutzungskonzept dar. Da Grundlage fiir die Ausweisung von
Wohnbaufldchen im Flachennutzungsplan stets eine entsprechende methodische Ermittlung
des Wohnbauflichenbedarfs aus gesamtgemeindlicher Perspektive ist, wird mit
Bebauungsplanen nach § 13 b BauGB auf AuBenbereichsflichen, die nicht als
Wohnbaufldchen vorgesehen waren, diese grundséatzliche Vorgehensweise durchbrochen.

Allerdings muss auch im Rahmen der Anwendung des § 13 b BauGB der Bedarf an neuen
Wohnbauflachen begriindet sein. Dazu bedurfte es entsprechender Erlduterungen, weshalb
und in welchem Umfang einerseits ein Bedarf nach Wohnbauflachen vorhanden ist und
weshalb andererseits dieser Bedarf in bestehenden Potentialflichen (Bauliicken / Brachen /
Leerstand im Innenbereich nach § 34 BauGB und Flachen in Bebauungsplangebieten, wo
Baurecht nach § 30 BauGB besteht) nicht gedeckt werden kann. Im Rahmen der bereits
erfolgten Abwéagung (siehe beschiossenes Abwégungsprotokoll vom 15.05.2019) wurden die
Angaben zum gesamtgemeindlichen Bedarf nochmais prazisiert und ergénzt.

Auch wenn die Ausfiihrungen grundsétzlich nachvollziehbar sind, zeigt die erstellte
Dokumentation, dass in der Landgemeinde Harztor auch ein Handlungsbedarf in dem Abbau
von Leerstanden bzw. bei der Revitalisierung von Brachflichen besteht. Dieses muss
Prioritat vor der Ausweisung neuer Siedlungsfiéchen haben.



LANDKREIS NORDHAUSEN

DER LANDRAT

Landratsamt Nordhausen « Postfach 10 06 64 < 99726 Nordhausen

lhr Zeichen:
lhre Nachricht vom:

Gemeinde Harztor Kassenzeichen: Niedersachswerfen
”gerstraBe 23 (bitte stets angeben)

99768 Harztor

Auskuntft erteilt: Frau Korner
Fach-/Stabsbereich: 60 Bau und Umwelt
Dienstgebaude: BehringstraRe 3, Haus 1
Zimmer: 302

Telefon: 03631-911 345

Telefax: 03631-911 339

E-Mail: .

(nur far Schreiben ohne umwelt@Irandh.thueringen.de
elektronische Signatur)

Datum: 11.11.2019

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 ,Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Ge-
meinde Harztor im beschleunigten Verfahren gemal § 13b BauGB

Benachrichtigung uber die 6ffentliche Auslegung gemalR 8§ 3 Abs. 2 BauGB und Beteili-
gung der Behdrden und sonstigen Trager dffentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB
sowie Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden gemald 8§ 2 Abs. 2 BauGB im o.a.
Planverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend der vorgesehenen Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange geben die Fachbe-
reiche/Fachgebiete des Landratsamtes Nordhausen nachfolgende Stellungnahme ab.

Die genannten Hinweise, Bedenken sowie Festlegungen sind bei der geplanten Mal3nahme zu
beachten.

Fachbereich Bau und Umwelt

FG Bau und Verkehr — Untere Bauaufsichtsbehoérde

Gegen die inhaltliche Uberarbeitung des Planentwurfs (Ausschluss aller ausnahmsweise zulds-
sigen Nutzungen im Sinne des § 4 Abs. 3 BauNVO) bestehen seitens der Unteren Bauauf-
sichtsbehdrde derzeit keine grundlegenden Bedenken.

FG Bau und Verkehr - Untere Denkmalschutzbehérde

Denkmalschutzrechtliche Belange, die von der Unteren Denkmalschutzbehdrde zu vertreten
sind, werden vom Planvorhaben nicht bertihrt. Das Thiringische Landesamt fir Denkmalpflege
und Arch&ologie ist zu beteiligen.

' Landratsamt Nordhausen, Telefon: (0 36 31) 911-0

WWS BehringstraRe 3, 99734 Nordhausen  Telefax: (0 36 31) 911-241
UDHARZ www.landratsamt-nordhausen.de E-Mail: poststelle@Irandh.thueringen.de a%
(nicht fur amtlichen Schriftverkehr zugelassen)
f YFF HAUSER Kreissparkasse Nordhausen Commerzbank Nordhausen
BIC: HELADEFINOR  BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE45 8205 4052 0035 0125 67 IBAN: DE65 8204 0000 0604 4200 00

Unser Aktenzeichen/ 60.3 — B-Plan Nr. 21 ,Eberthof*,


http://www.landratsamt-nordhausen.de/
mailto:poststelle@lrandh.thueringen.de

FG Bau und Verkehr — Untere Verkehrsbehoérde

Die Stellungnahmen der Unteren Verkehrsbehérde zu den bisherigen Entwirfen (Stand De-
zember 2017 und Méarz 2019) werden inhaltlich weiterhin aufrechterhalten.

Sachgebiet Kreisstraf3en

Seitens des SG Kreisstraf3en gibt es keine Einwéande zum 2. Entwurf des 0.g. Bebauungspla-
nes.

Untere Wasserbehoérde

Seitens der Unteren Wasserbehdérde bestehen gegen das o0.g. Vorhaben keine Einwande.

Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert
nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage.

Die Flachen des Plangebietes befinden liegen innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes
(TWSZ) Illl mehrerer Wassergewinnungsanlagen, festgesetzt mit Beschluss des Kreistages
Nordhausen vom 08.07.1976, Nr. 62-14/76.

Der ostliche Teil des Geltungsbereiches des BBP liegt innerhalb des festgestellten Uber-
schwemmungsgebietes der Bere, Rechtsverordnung vom 01.10.2009 (ThirStAnz nr. 46/2009
S. 1792).

Die fur TWSZ Il geltenden Festlegungen sind einzuhalten.

Die Flachen, die sich im Uberschwemmungsgebiet der Bere befinden, sind im BBP als private
Griunlandflachen festgesetzt.

Entsprechend der Planung ist der Anschluss an die offentlichen Ver- (hier: Trinkwasser) und
Entsorgungsleitungen (hier: Abwasser) herzustellen.

Die Errichtung einer Anlage zur Versickerung von Niederschlagswasser bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehdrde. Im Rahmen der Beantragung ist ein Versi-
ckerungsgutachten vorzulegen. Planung, Bau und Betrieb der Versickerungsanlage hat ent-
sprechend dem DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA - A 138 i. V. mit dem DWA -Merkblatt M 153
zu erfolgen.

Untere Naturschutzbehérde

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne
Zustimmung, Befreiung o.a. in der Abwagung nicht tiberwunden werden kdnnen:

a) Einwendung
Die Maflinahmen sind gemaf} des Artenschutzbeitrages - spezielle artenschutzrechtlichen Pri-

fung - umfassend umzusetzen. Insbesondere die potentiellen Beeintrachtigungen der Habitat-
funktionen von Biotopen gemalR Tab. 1 des Fachbeitrages sind entsprechend zu kompensieren.
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Weiterhin sind die Vermeidungsmalinahmen, hier insbesondere die Bauzeitenregelungen ge-
maf den MaRnahmenblattern, zwingend zu beachten.

Die Schaffung von Ersatzquartieren (C 1) sind vor dem Abriss des Gebaudes zu schaffen.
b) Rechtsgrundlage

Art. 12,13 und 16 der FFH-Richtlinie
§ 44 ff BNatSchG

c) Moglichkeiten der Uberwindung (z.B. Ausnahme oder Befreiung)

Umsetzung der in der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung und gemafl Tabelle 1 des
Fachbeitrages festgesetzten MalRhahmen. Schaffung von Ausweichlebensrdumen (naturnahe
Habitate), um die mit der Errichtung der Ersatzquartiere geforderten Funktionen mittelfristig be-
dienen zu kdnnen.

Fachliche Stellungnahme

Insbesondere die Flachen die innerhalb des Uberschwemmungsgebietes liegen, bieten auf
Grund der Strukturen und der unmittelbaren Nahe zur Bere ein Habitat fur geschitzte Tierarten.
Die ,Umwandlung® der Bereiche in private Griinflachen wird der Bedeutung der Flachen flir den
faunistischen Artenschutz aus der Sicht unserer Behorde keinesfalls gerecht. Durch die inner-
halb der privaten Grunflachen im Allgemeinen vorherrschende intensive Nutzungen ist mit deut-
lichen Verlusten an Lebensraumen fir geschiitzte Tierarten zu rechnen. Dieser Bereich sollte
daher, so wie seitens der Unteren Naturschutzbehérde in den vorherigen Stellungnahmen
und im Rahmen von Ortsterminen ausfihrlich dargelegt, als Flache fir den Naturschutz (natur-
naher Bereich (Suksessionsflache) oder zumindest als extensiv genutzte Flachen (z.B. Grin-
land) in dem B-Plan vorgesehen werden. Die Darstellung in der derzeitigen Form wird den Zie-
len des Naturschutzes als Lebensgrundlage flr den Menschen nicht gerecht. Die Notwendigkeit
ergibt sich auch daraus, dass entsprechende Ausweichquartiere fir geschiitzte Tierarten zu-
mindest im Randbereich erhalten bleiben mussen. Weiterhin kénnten geschuitzten Tierarten, die
aus den derzeit vorhandenen ungestérten Lebensrdumen verdrangt werden, zumindest hier
teilweise geeignete Rickzugsraume finden. Eine entsprechende Zusammenstellung der Habi-
tatstrukturen findet sich auch im Artenschutzbeitrag der saP wieder.

Untere Bodenschutzbehdrde

Gegen das 0.g. Vorhaben bestehen seitens der Unteren Bodenschutzbehérde keine Einwande.

FG Immissionsschutz und Chemikalienrecht

Gegen das o.g. Vorhaben bestehen seitens des Fachgebietes Immissionsschutz und Chemika-
lienrecht keine Einwande.

Hinweis:

Durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) wurde die Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm geandert.

Daher sollten die Ausfuhrungen in den Hinweisen unter Punkt 8 — Immissionsschutzrechtliche
Belange entsprechend ergénzt werden:
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LAngrenzend bzw. im ndheren Umfeld des Plangebietes befinden sich die Appenrdder Stralle
(K36), die BundesstralRe B4 und die Gleisanlagen der Bahnstrecke Nordhausen — Wernigerode
der Harzer Schmalspurbahnen GmbH. Somit kdnnen auf das Plangebiet erhebliche Verkehrs-
gerausche einwirken.

Der im Umfeld des Bauvorhabens emittierte Larm ist vom Bauherren zu ermitteln und entspre-
chend DIN 4109 ist Schallschutz mit dem Ziel der Einhaltung der Immissionsrichtwerte inner-
halb von Gebauden tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A) nach Pkt. 6.2 der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Larm — TA-Larm vom 26.08.1998 (GMBI. S. 503), gedndert durch Ver-
waltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) i.V.m. dem Schreiben des Bun-
desministeriums fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 07.07.2017, Az. IG |
7 — 501-1/2 (Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm — TA Larm) vorzusehen.”

FG Abfallwirtschaft und Deponie

Gegen das Vorhaben gibt es seitens des FG Abfallwirtschaft und Deponie keine Einwéande.

Der Begriindung ist zu entnehmen, dass mit der geplanten Bauflachenentwicklung potenziell 24
Baugrundstiicke fur Einfamilienhauser geschaffen werden sollen.

Im Falle der Errichtung und Nutzung der Einfamilienhauser auf den jeweiligen Grundstiicken
sind diese durch den Grundstiickseigentimer an die 6ffentliche Abfallentsorgung des
Landkreises Nordhausen anzuschlieen (8 5 Absatz 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung -
KrwW-/AbfS).

Dazu hat der Anschlusspflichtige den erstmaligen Anfall von Abfallen auf dem Grundstick -
unter Angabe der voraussichtlichen Art, Beschaffenheit und Menge - innerhalb eines Monats
schriftlich (moglich tGber das Online-Formular auf der Internetseite www.abfall-nordhausen.de
oder auch per E-Mail an abfallgebuehren@Irandh.thueringen.de, per Fax an 03631-911339
oder per Post an das Landratsamt Nordhausen, Behringstrale 3, 99734 Nordhausen)
anzuzeigen.

Weiter ist der Begriindung zu entnehmen, dass das Plangebiet in das Abfallbeseitigungs- und
Wertstoffabfuhrkonzept des Landkreises Nordhausen integriert werden soll. Die neuzubauende
ErschlieBungsstralle wird Uber eine Wendeanlage verfligen, welche zwar ein Befahren durch
Abfallsammelfahrzeuge zulasst, allerdings zum Wenden ein Zuriicksetzen erforderlich macht.

Zu den Wendeanlagen gehdren in diesem Zusammenhang Wendekreise, Wendeschleifen und
Wendehammer. Eine Konkretisierung ist in der Begrindung nicht erfolgt. Welche
Anforderungen bei der Planung der einzelnen Wendeanlagen zu stellen sind, ist in DGUV Regel
114-601 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung geregelt. Eine Berilicksichtigung hat
zwingend zu erfolgen.

In jedem Fall sollte die gesamte Planung der neu anzulegenden Strale sowie der
Wendeanlage darauf hin gerichtet sein, dass auch ein Zurlcksetzen des
Abfallsammelfahrzeuges nach Moglichkeit vermieden wird.

Die im Landkreis Nordhausen gultigen abfallrechtlichen Satzungen sowie ausfihrliche Hinweise
zu den angebotenen Entsorgungsmaoglichkeiten sind unter www.abfall-nordhausen.de
einsehbar oder bei der Abfallberatung des Landratsamtes Nordhausen (Tel.: 03631/9143120)
zu erfragen.
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Fachbereich Bliro des Landrates und Zentrale Dienste

Amt fir Brandschutz und Hilfeleistungen

Gegen das 0.g. Vorhaben bestehen aus Sicht des Brandschutzes keine Bedenken.

Die Gemeinde ist nach & 3 Abs. 1 Nr. 4 ThirBKG dafir zusténdig, dass fir diesen Bereich das
notwendige Ldschwasser zur Verfigung steht. Als Bemessungsgrundlage dient das DVGW-
Arbeitsblatt W 405. Der Mindest-Loschwasserbedarf von 48 m3/h muss Uber zwei Stunden
sichergestellt werden kdénnen.

Es ist eine Bescheinigung vorzulegen, dass der Wasserverband Nordhausen den o.g. Lésch-
wasserbedarf Uber das vorhandene Leitungsnetz sicherstellen kann (Punkt 13 - Erschliel3ung,
Begriindung des Bebauungsplanes Nr. 21 ,Eberthof‘ (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde
Harztor, Stand September 2019).

Kreisentwicklung / Wirtschaftsférderung

Der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 21 ,Eberthof‘ im o.g. Verfahren kann nach Prifung
der Unterlagen aus Sicht der Kreisentwicklung/Wirtschaftsforderung zugestimmt werden.

Die Planungsunterlagen wurden inhaltlich tiberarbeitet und ergéanzt. Durch die Anderungen im
Entwurf ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf die Aufstellung des Bebauungsplanes.
Die Ausfuhrungen in der Stellungnahme des Landratsamtes Nordhausen vom 30.04.1019 gel-
ten weiterhin.

Fachbereich Gesundheitswesen

FG Hygiene- und Infektionsschutz

Gegen das 0.g. Vorhaben bestehen seitens des Fachgebietes Hygiene- und Infektionsschutz
keine grundlegenden Einwande.

Die Ausfuhrungen in der Stellungnahme des Landratsamtes Nordhausen vom 30.04.2019 zum
0.g. Vorhaben behalten weiterhin ihre Giiltigkeit.

Belastigungen durch Erschitterungen oder Larm, die wahrend der Bauphase entstehen, sind
maglichst gering zu halten.

Der Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Harztor wird ebenfalls zugestimmt.

Freundliche GrifRRe

Jendricke
Landrat
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: e Landesamt
Freistaat .:.a-' flir Bau und Verkehr

Thiringen =

Thumngar Lendasam| fir Bau und Verkehr
Postfach 171 37321 Lenafakie-Workbis

Ihrie Ansprechpartnerfin:
Ingried Blewonska
Durchwahi:

. . Tel 0 7
Stadtplanungsbiiro Meifner und Dumjahn st .]221‘;2? ::; ::{1,;
Kiathe-Kollwitz-Stralke 9
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Ihr Zeichen:

KreisstraBe Nr. 36 ehemals L 2073 innerhalb der Ortsdurchfahrt Ihre Nachricht vom:

Miedersachswerfen Unser Zeichen:

43,1/ 43.1.50f
Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 21 ,Eberthof” (OT Nie- st s
dersachswerfen) im beschleunigten Verfahren nach § 13 b Leinefelde- Warbis, den
BauGB 10.10.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Gemeinderat hat beschlossen die Fldchenverwertung am ,Eberthof” in ei-
nem beschleunigten B- Planverfahren durchzufithren.

Somit entfallt die externe Ausgleichsmalinahme an dem Flurstiick 67/12,
Flur 2, Gemarkung Niedersachswerfen.

Die Strafenbauverwaltung stimmt dem B- Plan zu, da Planungsbelange der
Ortsumfahrung Niedersachswerfen nicht mehr betroffen sind.

Mit freundlichen Griilien
im Auftrag

Thitringer Landesamt
- fiir Bau und Verkehr

Susanna Zimmer Hauptsitz;
Hallescha Stralls 15/ 18
20085 Erfurt
Tel +49 361 57.4135454
Anlage(n) Fax +48 361 57-4135409

Reglonalrefarat Morg:

nachrichtlich an: Siemensstrafie 12
37327 Leingfelde-Waork:s

Tel, +42 361 57-4174400
Fax +49 361 57-4174402

wwwr thueringen.defdediby
Informationen zum Umgang mit thren Daten im Thildnger Landesamit for Bau und Verkehr finden Sie im Internet

unter ittps fwew. thueringen defthdtibvidatenschytz, Auf Wunsch dbersenden wir haen elne Papierfassung.
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Thunngisches Landasam fix Denkmalpegs und Archaologie
Fachtiereich Archaciogische Denkmalpflege. Humbolchstralle 11, 99423 Weimar

Stadtplanungsbiro
Meiltner & Dumjahn
Kathe-Kaollwitz-Stralle 9
99734 Nordhausen

Niedersachswerfen - B-Plan Nr. 21 "Eberthof", Entwurf
Hier: Stellungnahme Archaologie

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der vorliegenden Fassung des Bebauungsplanes ,Eberthof* Nieder-
sachswerfen sind wir einverstanden; unsere Hinweise und Auflagen zur ar-
chaologischen Denkmalpflege wurden in die Planunterlagen iibernommen.

Mit freundlichen Griilken
Im Auftrag

I
f

Dr. des. Christian Tannhdauser
Arch. Gebietsreferat Nord

Verteiler:
Landratsamt Nordhausen,
Untere Denkmalschutzbehorde

Landesamt
fur Denkmalpflege
und Archéologie

Ihrle Ansprechpartner/ing
Or. des, Christian Tannhéuser

Durchwahl:
Telefon +49 (361) 57-3225 325
Telefax +49 361 573223-391

Christian. Tannhagusend
tida thuerngen.de

lhr Zeichen:
lhre Machricht vom:

Unser Zeichen:

(bitte bei Antwort angeben)
_Ref IV-5892-NDH-Stell/178-
247942019

Weimar
2310.2079

Landesamt fiir Denkmalpfiege
und Archiologie

Fachbereich Archiologische
Denkmalpfiege

Humbaldistrate 11

09423 Weimar

www [hueringen ge/denkmalpflage
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Thiiringer Landesamt filr Landwirtachaft und Léndlichen Raum
Paostfach 100 262 - 07702 Jena

Gemeinde Harztor
ligerstrafte 23
99768 Harztor

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 ,,Eberthof” (OT
Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor im beschleunigten Verfahren
gemaR § 13b Baugesetzbuch (BauGB)

Beteiligung Trager dffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB

Frist zur Stellungnahme: 15.11.2019

Stellungnahme Tréger &ffentlicher Belange - Landwirtschaft und
Agrarstruktur

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetz-
licher Regelungen, die chne Zustimmung, Befreiung o. &. in der
Abwiagung nicht tberwunden werden kénnen, werden grundsétzlich
nicht erhoben. Dennoch méchten wir bei der Umsetzung dieser
Planung unsere Forderungen geltend machen.

2. Fachliche Stellungnahme

Das Thiringer Landesamt fir Landwirtschaft und l&ndlichen Raum (TLLLR),
Referat 42, Zweigstelle Bad Frankenhausen wurde mit dem Schreiben vom
02.10.2019 nach § 4 (2) BauGB zur Stellungnahme aufgefordert.

Die Gemeinde Harztor hat den Beschluss gefasst, in der Ortslage
Niedersachswerfen den B-Plan Nr. 21 ,Eberthof* aufzustellen, um
Wohnbauflache zu entwickeln.

Die Planungsunterlage wurde erneut iiberarbeitet.

Das Plangebiet wurde verklginert und umfasst eine Flache von 2,3 ha.
Diese Flache wird derzeit nicht im Landwirtschaftsamt im Rahmen der EU-
Agrarférderung beantragt oder bewirtschaftet.

Sie befindet sich nicht in einer Vorrang- bzw. Vorbehaltsflache der
Landwirtschaft, die durch den Regionalplan Nordthiringen (RP NT)
ausgewiesen wurde.

Wir haben in der frihzeitigen Beteiligung zur 8. Anderung des
Flichennutzungsplans (FNP) diesen Planbereich befiirwortet. Die fir uns
kritischen Teilbereiche werden kilnftig nicht weiter verfolgt.

Im FNP wird die urspringliche Flache fur die Landwirtschaft gemaR § 5 (2) Nr.
9a BauGB in ein allgemeines Wohngebiet umgeéndert.

Landesamt fiir
Landwirtschaft und
Landlichen Raum

Ihrf-e Ansprechpartner/-in:
Ina Fischer

Durchwabhl:
Telefon +49 (361) 574136-148
Telefax +49 (361) 574136-209

ina fischer@tllir.thueringan.de

thr Zeichen:

thre Nachricht vom:
02. Oktober 2019

Unser Zelchen:
{bitte bei Antwort angeben)
42,22

Bad Frankenhausen,
23. Oktober 2019

Landesamt fiir Landwirtschaft
und Lindllchen Raum (TLLLR)

poststelle@tlilir thueringen de
www thuaringan de/hatilr

Naumburger Str. 98

D-07743 Jena

Telefon +49 361 57 4041-0
Telafax +49 361 57 4041-380

Zwelgstelle Bad Frankenhausen
Kyffhduserstrafe 44

D-06567 Bad
Frankenhausen/iyfhiuser



Da diese Flichen landwirtschattlich nicht genutzt werden, erheben wir keinen Einwand.
Fir die Belange der Landwirtschaft und Agrarstruktur ist die Riicknahme der urspriinglich
geplanten Wohnbebauung ,Steinfeld” im OT lifeld bedeutungsvoller.

Wir beflirworten Mal3nahmen der Revitalisierung, damit weitere landwirtschaftliche Nutzflachen
von Versiegelungen verschont werden. Damit wird ein Beitrag zur Reduzierung der
Fldcheninanspruchnahme geleistet.

Bei der Umsetzung des B-Planes Nr. 21 , Eberthof* ist folgendes zu beachten:
Forderungen:

¢ Die Baugrenze bzw. der rdaumliche Geltungsbereich ist einzuhalten.

» Die Abstandsregelung zur Flurstiicksgrenze ist nach dem Thilringer Nachbarrecht zu
beachten. Die nérdlich angrenzende landwirtschaftliche Nutzfliche darf nicht durch die
BaumaRnahme beeintréchtigt werden.

o Die allgemeinen bodenschutzrechtlichen Hinweise in der Anlage 3 sind zu beachten.

Unter Beachtung unserer Forderungen stimmen wir der Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 21 ,,Eberthof“ OT Niedersachswerfen der Gemeinde Harztor zu.

Bitte senden Sie uns das Abwéagungsergebnis zu.

Im Auftrag

< /N
1L,

Ina Fischer
Sachbearbeiterin



Landesamt flir
Umwelt, Bergbau
und Naturschutz

Freistaat

Thiringen

This Land fidr Umnwall, B M

CorbugusiAllon 8- 10, 85423 Wuﬁmmﬂiiﬂm Ihrle Ansprechpartnerin:
Ina Pustal

Stadtplanungsbiiro Meiftner & Dumjahn GbR Durchwahl:

Kéthe-Kollwitz-Strale 9 Telefon 0361 57 3941620

Telefax 0361 57 3041-BE6
99734 Nordhausen
post-toeb@tiubn thueringen, de

Ihr Zelchen:

Ihre Nachricht vom:

Stellungnahme zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 2. Oklobar 2019

"Eberthof" OT Niedersachswerfen der Gemeinde Harztor,

Landkreis Nordhausen Unser Zeichen:

- Betelligung der Tréger tffentlicher Belange gema® ThurStAnz Nr. 34/2005, 5. 1538 - 1548 - Lﬂ?ﬁ‘;‘;‘iﬁ;ﬁ“g‘ﬁ“}iﬁ 5/2045
wee/ro-0001

Sehr geshrte Damen und Herren,
Weimar

nach Prifung der eingereichten Unterlagen zu o. g. Vorhaben hinsichtlich 4Ly, November 2019
der vom Thiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz
(TLUBN) zu vertretenden &ffentlichen Belange

e des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Abteilung 3),

» der Wasserwirtschaft (Abteilung 4),

= des wasserrechtlichen Vollzuges (Abteilung 5),

e des Immissionsschutzes und der Abfallwirtschaft (Abteilung 6),

« der Immissionsiberwachung und der abfallrechtlichen Uber-
wachung (Abteilung 7),

e« des Geologischen Landesdienstes und des Bergbaus (Abteilung 8)

Ubergebe ich lhnen in der Anlage die geblindelte Stellungnahme des

TLUEN.

Mit freundlichen Griiten

Im Auftrag
Thilringer Landesamt fir Umwett,
Bergbau und MNaturschutz (TLUBN)
Aulenstelle Welmar
Dienstgebiude 2

A R Carl-August-Aliee B - 10
|na Pusta' 88423 Weimar

Umfangraiche Informationen zu Themen wie Geclogle, Bodenkunde, Seismologie, Naturschutz, Hydrologie, Hoch-
wassermanagemant, Gewlsserschutz, Lufl, Ldrm und unzerschniltenen wverkehrsarmen Raumen finden Sie im
Kartendienst das TLUBN (hiip iweeweetiug-lana defsarendiensten). Informationen zum Umgang mit fhren Daten |Im
Thikringer Lardesamt fir Umwell, Bergbau und Naturschutz und zu Ihren Rechien nach der EU-Datenschutz-Grung-
verordnung finden Sie im Internat auf der Saite hilps-www lubn-thueringen de/datenschutz.
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Abteilung 3: Naturschutz und Landschaftspflege

Belange des Naturschutzes

Ansprachpartnerin: Gerhard Goldmann

Tel.: 0361/573321-892

E-Mail: Gerhard. Goldmanngilubn.thueringen.de
Geschiftszaichen: 5070-32-3447/35.-2

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationan

O00R
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Abteilung 4: Wasserwirtschaft

Belange der Wasserwirtschaft

Ansprechpartner/in: Kerstin Pirengar
Tel: 0361/573826-216

E-Mail: kerstin pfrenger@tiubn thuerngen.de
Geschifiszeichen; 5070-44-3447/35-2

= keine Betroffenheit

U keine Bedenken

O EBedenken/Einwendungen

b Stellungnahme, Hinweise, Informationen
Informationen

Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des wasserwirtschaftlichen Grundbesitzes
der offentlichen Hand Stellung. Die fachlichen Anforderungen, die sich aus der Gew#sser-
unterhaltung (Referat 44) bzw. der eigenen Planungen (Stellungnahmen Referate 43 und 45)
ergeben, sind im Fall, dass wasserwirtschaftlicher Grundbesitz des Freistaates Thiringen be-
troffen ist, auch als Stellungnahme des Grundstiickseigentimers zu werten. Die weiteren privat-
rechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkeiten, Auflésung von Pachtvertragen etc.), die
bei einer Projektumsetzung erforderlich werden, hat der Projekttrager im Zuge der (Teil-)Pro-
jektumsetzung mit den Betroffenen (ggf. auch dem TLUBN als liegenschaftsverwaltende Stelle)
gesondert abzustimmen und zu vereinbaren.
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Abteilung 5: Wasserrechtlicher Vollzug

Belange Abwasser, Zulassungsverfahren an Gewissern 1, Ordnung, Grundwasser,

Stauanlagenaufsicht, Durchgéngigkeit, Wasserbuch, Wasserschutzgebiete, Uber-
schwemmungsgebiete, Wismut- und Kalibergbau

Hinweis

Diese Stellungnahme beriicksichtigt nur die Belange der Wasserwirtschaft, fiir die die obere
Wasserbehtrde gemaR § 61 Abs. 2 ThirWG zustandig ist. Die von der unteren Wasserbehérde
(§ 61 Abs. 1 ThirWG) zu vertretenden Belange sind nicht beriicksichtigt und gesondert ab-
zufragen.

Belange Referat 51 - Abwasser, Abwasserabaabe, Wismut- und Kalibergbau

Ansprechpartnerin: Christiane Kruschwitz
Tal.: 0361 57 3321 616

E-Mail: Christiana. Kruschwitz@tiubn thueringen de

Geschaftszeichen: 5070-52-4591/1194-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

O0O0R

Belange Referat 52 - Wasserrechtlicher Zulassungsverfahren, Uberschwemmungsgebiete

Ansprechpartnenin: Nadja Zacher
Tel: 0361573321817

E-Mail: Nadis. Zacher@itlubn.thuerningan de

Geschaftszeichan: 5070-52-4591/1194-1

O keine Betroffenheit

O keine Bedenken

& Bedenken/Einwendungen

& Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Der éstliche Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 21 Eberthof' (OT Nieder-
sachswerfen) befindet sich im Uberschwemmungsgebiet der Bere gemaf der derzeitig glltigen
Rechtsverordnung vom 01.10.2008 (dieser Abschnitt ist auch in der Hochwassergefahrenkarte
als Risikogebiet gekennzeichnet). Die Grenzen des USGs wurden nachrichtlich Ubernommen
und in den Antragsunterlagen korrekt dargestelit.

Die Flachen des Ebertshofes Niedersachswerfen stellen derzeit Brachfldchen aus einer ehe-
maligen gewerblichen Nutzung und Wohnanlage dar. Dieser Standort soll revitalisiert werden
und eine Nachnutzung zu Wohnzwecken dienen (d. h. Uberplanung oder Umplanung bereits
bebauter Aullenbereichsflachen). Hier ist jetzt als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines

Wohngebiet geplant.
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Laut der zeichnerischen Festsetzung des o. g. Bebauungsplanes liegt die Baugrenze zur még-
lichen Wohnbebauung aulerhalb des o. g. festgesetzten Uberschwemmungsgebietes. Die Fla-
chen des Uberschwemmungsgebietes sind als private Griinfldchen nach § 9 (1) Nr. 15 und (8)
BauGB gekennzeichnet. In der Begrundung des Bebauungsplanes Nr. 21  Eberthof' (Stand:
September 2019) wird unter Pkt. 12.1.6. u. a. daraufhin gewiesen, dass im Uberschwemmungs-
gebiet das Errichten von baulichen Anlagen unzuldssig ist und deshalb fir diese Flachen eine
private Grinflache festgesetzt wurde.

Innerhalb der festgesetzten Uberschwemmungsgebiete gelten neben den erganzenden Bewirt-
schaftungsregeln der genannten RVO die besonderen Schutzvorschriften der §§ 78 und 78a
Wasserhaushaltsgesetz (WHG). So ist u. a. nicht nur die Errichtung und Erweiterung baulicher
Anlagen, sondern auch das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den
Zielen des vorbeugenden Hochwasserschutzes entgegenstehen, untersagt. Deshalb sind die
textlichen Festsetzungen zu den privaten Grinflachen nach § 8 (1) Nr. 15 BauGB hinsichtlich
der méglichen Art der zuldssigen Nutzung und Gestaltung zu ergénzen.

Hinweis

Der Flachennutzungsplan soll im Zuge des Planverfahren zum Bebauungsplan firr den o, g.
Teilbereich angepasst werden. Die beigefigte Anlage 4 zur Begrindung der Darstellung der
7. Berichtigung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Harztor ist in der Legende Pkt
Grinflachen gem. § 5 (2) Nr. 5 von BauNVQ in BauGB zu korrigieren.

Belange Referat 53 - Grundwasser, Wasserschutzgebiete

Ansprechparineriin: Marius Luhn
Tel:: (361/573321-856

E-Mail: Marius LuhniEtiehn thueringen.de
Geschifiszaichen: 5070-52-4591/1 184-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Oo0d® O

Belange Referat 54 - Stauanlagenaufsicht, Durchgéingigkeit

Ansprechpartneriin: Christlane Kruschwitz
Tel.: 0361/573321618
E-Mail: Christiane. Kruschwitz@ilubn thueringen, da

Geschéftszeichen: 5070-52-4531/1194-1

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Ooo0OoO®
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Abteilung 6: Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

Belange des Immissionsschutzes

Ansprachpartnerfin: Jirgen Jacobl
Tel.: 0361/573321-847

E-Mail: juergen.iacobi@Etiubn thyeringen.de
Geschiftszeichen: 5070-61-3447/35-2

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

OO0 ®

Belange Abfallrechtliche Zulassungen

Ansprechpartner/in: Anja Funke
Tel: 0351/57 3321-857

E-Mail: anja funke@@tlubnthuerngen.de
Geschaftszeichan: 5070-64-3447/35-2

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

ROORXA

In dem o. g. Gebiet sind zur Zeit keine abfallrechtlichen Zulassungsverfahren in der Zustandig-
keit des Referats 64 im TLUBN anhangig.
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Abteilung 7: Immissionsiiberwachung, Bodenschutz und Altlasten

Belange des Immissionsschutzes

Ansprechparineriin: Maria Bittcher
Tel.: 0361/573321-668

E-Mall: maria boaticherf@tlubn.thusringen.da

Geschifiszaichen: 5070-71-3447/35-2

D keine Betroffenheit

] keine Bedenken

&= Bedenken/Einwendungen

= Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Planungsgrundsatz
Bei dem Vorhaben wird der Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG eingehalten.

Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1

Ob die Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 im Plangebiet Uberschritten werden, bedarf
einer entsprechenden Untersuchung. Auf tiefergehende Untersuchungen kann dann verzichtet
werden, wenn bereits bei einer groben Abschétzung festgestellt wird, dass keine Uberschreitun-
gen der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1 zu erwarten sind. Aussagen hierzu fehlen
momentan komplett in der Begrindung.

Werden die v. g. Orientierungswerte in einem oder mehreren Bereichen des Plangebietes (ber-
schritten, sind zieffuhrende aktive oder passive Schallschutzmafinahmen in der Planung auf-

zufuhren,

Klima

Mégliche Auswirkungen des Vorhabens auf das Kiima sind verbal zu beschreiben. Als mégliche
Auswirkungen sind sowohl die vom Plangebiet ausgehenden als auch die auf das Plangebiet
einwirkenden Belastungen zu beschreiben und ggf. zu untersuchen.

Sollten bei der Erarbeitung des Umweltberichts magliche stérkere Auswirkungen auf das Klima
festgestellt werden, sind diese genauer zu untersuchen und zu beschreiben.

Luft

Mégliche Auswirkungen des Vorhabens auf die Verschlechterung der Luftschadstoffkonzentra-
tion sind verbal zu beschreiben. Sollten bei der Erarbeitung des Umweltberichts mégliche stér-
kere Auswirkungen auf den Bereich der Schadstoffbelastung der Luft festgestellt werden, sind
diese genauer zu untersuchen und zu beschreiben. Als mogliche Auswirkungen sind sowoh! die
vom Plangebiet ausgehenden als auch die auf das Plangebiet einwirkenden Belastungen zu
beschreiben und ggf. zu untersuchen.

Einhaltung der Werte der DIN 4109

Die bauliche Ausflhrung von Geb&uden hat so zu erfolgen, dass die in der DIN 4109 aufgefiihr-
ten Werte nicht Gberschritten werden.
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Hinweise

AVV Bauldrm: Wahrend der Bauphase ist sicherzustellen, dass die in der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm - Gerduschimmissionen - (AVV Bauldrm vom
19.08.1970) festgesetzten Immissionsrichtwerte fir die betroffenen Gebiete wahrend der
Tagzeit und vor allem wahrend der Nachtzeit eingehalten werden. Dabei gilt als Nachizeit die
Zeit von 20:00 bis 7:00 Uhr.

12. BimSchV - Stérfallverordnung: Im Umfeld des Vorhabens befindet sich in einem Radius von
5 km folgende der Storfallverordnung unterliegende Anlage: Austin Powder Germany GmbH,
Kohnsteinweg 1 in 99734 Nordhausen, OT Niedersachswerfen.

Belange der Abfallwirtschaft

Ansprachpartneriin: Ulrike Bergk

Tel: 0361/573321-677

E-Mail: Ulrike.Bergkf@tlubn. thueringen, de
Geschéftszerchen: 5070-74-3447/35-2

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

OO0
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Abteilung 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau

Belange des Geologischen Landesdienstes

Ansprechpartner/in: Sebastian Wagner
Tal.: D361/5739 41-548

E-Mail: sebastian. wagnar@@ilubn thugringen de

Geschéftszeichen: 5070-82-3447/35-2

O keine Betroffenheit

b keine Bedenken bezlglich der Belange Geologie/Rohstoffgeologie, Hydrogeologie/
Grundwasserschutz und Geotopschutz

M Bedenken/Einwendungen

X Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung

Im Veorhabengebiet befinden sich im ubarﬂachennahen Bereich Gesteine des Zechsteins, Sid-
lich des Vorhabengebietes werden die Gesteine des Zechsteins vorrangig aus wasserldslichen
(subrosionsfahigen) Evaporitgesteinen wie Gips und Anhydrit aufgebaut. Die Subrosion der
Evaporite kann zum Auftreten von Losungshohlrdumen und damit verbundenen Georisiken wie
Erdféllen oder -senken fihren. Im Vorhabengebiet stehen unterhalb der quartiren Locker-
gesteinsbasis Karbonate des Zechsteins an. Diese besitzen ein deutlich verringertes Ldsungs-
potential.

Dem TLUBN sind im Vorhabengebiet keine Erdfélle oder -senken bekannt. Es kann aber nicht
ausgeschlossen werden, dass im Vorhabengebiet zukinftig Erdfdlle oder -senken auftreten
oder dltere, bereits verfulle und an der Erdoberfliche nicht mehr erkennbare Erdfalle
oder -senken vorhanden sind. Die Baugrunderkundung sollte daraufhin angepasst werden.

Hinweise

Erdaufschlisse (Bohrungen, Grundwassermessstellen, geophysikalische Messungen) sowie
grolere Baugruben sind dem Thdringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz
(bohrarchiv@tiubn.thueringen.de) gemal Lagerstattengesetz 14 Tage vor Baubeginn anzu-
zeigen. Ebenso wird darum gebeten, nach Abschluss der Malinahme unverziglich und unauf-
gefordert die Ubergabe der Schichtenverzeichnisse einschliefilich der Erkundungsdaten und der
Lageplane durch die Bohrfirmen oder durch das beauftragte Ingenieurbiiro in das Geologische
Landesarchiv des Freistaates Thiringen zu veranlassen. Bitte weisen Sie in den Ausschrei-
bungs- und Planungsunterlagen darauf hin.

Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten kénnen online recherchiert werden
(hitp://www.infogeo.de).

Rechtliche Grundlagen dazu sind das ,Gesetz Uber die Durchforschung des Reichsgebistes
nach nutzbaren Lagerstatten (Lagerstattengesetz)’ in der Fassung vom 02.03.1974 (BGBI. |,
S, 591), zuletzt geandert durch Art. 22 des ,Gesetzes zur Umstellung von Gesetzen und
Verordnungen im Zustandigkeitsbereich des BMWT und des BMBF auf Euro® vem 10.11.2001
(BGBL. I, Nr. 58, S. 2992 ff.), die ,Verordnung zur Ausfilhrung des Gesetzes (iber die Durchfor-
schung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstétten” in der Fassung des BGBI. Ill 750-1-1
sowie das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. I, Nr. 186,
S. 502 ff.).
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Belange des Bergbaus/Altberghaus

Ansprechpartnarin; Christina Seidei
Tel.: 0361/573027-445

E-Mail: christing seidel@tlubn thusringen.de
Geschaftszeichen S070-86-3447/35-2

O keine Betroffenheit

| keine Bedenken

O Bedenken/Einwendungen

e Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Das Referat 86 des Thiringer Landesamtes fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN)
wurde im Rahmen der friihzeitigen Behérdenbeteiligung (damals als Thiiringer Landesbergamt)
mit den Schreiben vom 11.04.2017 und vom 23.03.2018 zum o. g. Planverfahren beteiligt. Die-
se Stellungnahmen vom 28.04.2017 (BBSTELL 17168) und vom 24.04.2018 (BBSTELL 18158)
gelten inhaltlich unverandert fort und werden bestatigt. Auch zum verkleinerten Geltungsbereich
wurde eine Stellungnahme (Schreiben vom 02.05.2018) vom Referat 86 (5070-86-3455/2-16)
abgegeben. Es sind keine neuen Erkenntnisse in Bezug auf Bergbauberechtigungen und
Altbergbau hinzugekommen.
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Abwasserzweckverband ,,

Abwasserzweckverband ,Sudharz", Kirchplatz 2, 99768 Harztor

Gemeinde

Harztor

lligerstraRe 23

99768 Harztor OT llfeld

Sprechzeiten:
Montag : Nach Vereinbarung
Dienstag : 9.00-11.30 13.00-17.30
Mittwoch :
Donnerstag : 13.00 -15.30
Freitag © 8.00-11.30

Harztor, den 10.10.2019
Wu/ -

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 ,,Eberthof” (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde
Harztor im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB, 2. Entwurf

— Benachrichtigung liber die 6ffentliche Auslegung

Sehr geehrte Damen und Herren,

seitens des AWZV ,Sitdharz” ergeht zu o.g. Aufstellung nachfolgende ungednderte

Stellungnahme:

1. Das geplante B-Plan-Gebiet ,Eberthof” ist bereits schmutzwasserseitig erschlossen. Die
Festlegungen zur noch notwendigen Errichtung der Schmutzwasser-Ubergabeschéchte
kdnnen erst getroffen werden, wenn ein Parzellierungsplan vorliegt.

2. Das anfallende Niederschlagswasser ist vorzugsweise auf den privaten Grundstiicken

zurlckzuhalten und zu versickern.

3. Unter Beachtung der vorgenannten Punkte stimmt der AWZV ,Siidharz” der Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 21 ,Eberthof” (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor

FAVR

Flr Rickfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GrifRen

AN

K. Wulf

Geschaftsstellenleiterin

Abwasserzweckverband ,Sudharz" Telefon:
Kirchplatz 2 FAX
99768 Harztor / OT Niedersachswerfen e-mail :

036331/49394

0363 31/4 2146 und 33 31 Bankverbindung:
Kreissparkasse Nordhausen
awzv-suedharz@t-online de Konto — Nr.: 321939 21

BLZ: 820 540 52



Freistaat [« -

Thiringen ==

ey

Thiringer Landesverwaltungsamt - Postfach 22 49 - 99403 Weimar

Stadtplanungsbiro Meiftner & Dumjahn GbR
Kathe-Kollwitz-Stralle 9
99734 Nordhausen

per E-Mail

Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange in
stadtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB

Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 21 ,,Eberthof“ der
Gemeinde Harztor, Landkreis Nordhausen, im OT Niedersachswerfen
(Planstand: Oktober 2025)

2 Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thuringer Landes-
verwaltungsamt zu vertretende 6ffentliche Belange berihrt:

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1),
2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2).

Es wird um die Zusendung der Abwagungsergebnisse gebeten (an
bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de).

Hinweis: Bitte beachten Sie bei kiinftigen Anfragen, dass das bisherige Referat
340 ,Raumordnung, Bauleitplanung“ ab dem 21.07.2025 als Referat 224 ge-
fuhrt wird.

Mit freundlichen GrifRen
im Auftrag

gez.
Olaf Hosse

Referatsleiter

(ohne Unterschrift gliltig, da elektronisch erstellt und gezeichnet)
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Landesverwaltungsamt

Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau Silke Lésch, Referat 224

Durchwahl:
Telefon +49 (361) 57 332-1128
Telefax +49 (361) 57 332-1602

Silke.Loesch@
tlvwa.thueringen.de

lhr Zeichen:

lhre Nachricht vom:
17.11.2025

Unser Zeichen:

(bitte bei Antwort angeben)
5090-224-4621/1646-3-
330063/2025

Weimar
09.12.2025

Thiiringer
Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprun-Platz 4
99423 Weimar

tlvwa.thueringen.de

Besuchszeiten:
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr
13:30-15:30 Uhr
Freitag: 08:30-12:00 Uhr
Bankverbindung:
Kontoinhaber: Freistaat Thiringen
IBAN: DE80820500003004444117
BIC: HELADEFF820

Landesbank
Hessen-Thiringen (HELABA)

USt.-ID: DE367506321
Leitweg-ID: 16900334-0001-29

Informationen zum Umgang mit lhren
Daten im Thiringer Landesverwaltungs-
amt finden Sie im Internet unter:
tivwa.thueringen.de/datenschutz.

Auf Wunsch Ubersenden wir Ihnen eine
Papierfassung.


file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/datenschutz/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/datenschutz/
mailto:bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de

Anlage 1 zum Schreiben vom 09.12.2025 (Zeichen: 5090-224-4621/1646-3-330063/2025)

Stellungnahme des Thiiringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-
nung

1. O Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustim-
mung, Befreiung 0.48. in der Abwagung nicht tberwunden werden kénnen

a) Einwendungen
b) Rechtsgrundlage
c) Méglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Uberwindung

2. Fachliche Stellungnahme

[J Beabsichtigte eigene Planungen und Malinahmen, die den o.g. Plan berlihren kénnen, mit Angabe des
Sachstands

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zusténdigkeit zu dem o.g.
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage

Zum Bebauungsplan ,Eberthof* wurde zuletzt mit Datum vom 15.11.2019 (im Rahmen des
Aufstellungsverfahrens nach § 13b BauGB), auf der Grundlage der Ziele und Grundsatze ge-
maf Landesentwicklungsprogramm Thuringen 2025 (LEP, GVBI 6/2014 vom 04.07.2014, in-
zwischen geandert durch Verordnung vom 5. August 2024, GVBI 12/2024 vom 30.08.2024)
und Regionalplan Nordthdringen (RP-NT, Bekanntgabe der Genehmigung im ThirStAnz
44/2012 vom 29.10.2012), eine raumordnerische Stellungnahme abgegeben, in der nachvoll-
ziehbare Aussagen zum Bedarf einer weiteren Wohnbauflache im vorgesehenen Umfang, zu-
satzlich zu den vorhandenen Potentialen auf der Grundlage der perspektivischen Bevolke-
rungs- und Haushaltsentwicklung, gefordert wurden.

Der Bebauungsplan wurde rechtswirksam und laut Begriindung auf dieser Grundlage bereits
funf Einfamilienhduser errichtet. Der Plan wird nun, aufgrund der Unwirksamkeit von § 13b
BauGB, Uber ein ergdnzendes Verfahren nach § 214 BauGB neu aufgestellt. Eine aktualisierte
oder konkretere Begrindung des Bauflachenbedarfes erfolgt weiterhin nicht. Da der Grund-
versorgungsbereich des nunmehr im LEP (Ziel 2.2.11 Z) festgelegten Grundzentrums Harztor
nur das eigene Gemeindegebiet umfasst (vgl. Karte 4 LEP), kdnnen daraus keine weiteren
Bedarfe begriindet werden.

In der Stellungnahme vom 23.09.2025 zum Vorentwurf der nunmehr erforderlichen Anderung
des Flachennutzungsplanes in diesem Bereich wurde trotz der fehlenden Bedarfsbegrindung
die geplante FNP-Anderung akzeptiert. Es wurde aber auf der Grundlage des Landeriibergrei-
fenden Raumordnungsplanes fur den Hochwasserschutz (BRPH, BGBI. | S. 3712 vom
25.08.2021) eine Prufung bezuglich der Risiken von Hochwassern (durch den Flusslauf der
Bere und durch Starkregenereignisse) gefordert.

Hierzu wurden in den Begriindungen zum Bebauungsplan sowie zum parallel vorgelegten Ent-
wurf der FNP-Anderung Aussagen beziglich des Hochwasserrisikos durch den am Rande
verlaufenden Fluss Bere (Gewasser 2. Ordnung) erganzt. Aussagen, ob auch das Risiko durch
Starkregenereignisse gepruft wurde, fehlen allerding und waren zu erganzen.
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Fir den naturschutzrechtlichen Eingriffsausgleich sind Malinahmen in zwei weiteren Gel-
tungsbereichen geplant.

Der Geltungsbereich B, unmittelbar stdlich der Stralle nach Ellrich, in dem auf ca. 1,12 ha
Flache eine Umwandlung von Ackerland in extensives Grinland erfolgen soll, liegt gemaf
Raumnutzungskarte des RP-NT im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung. Ge-
gen die geplante MalRnahme bestehen aufgrund der Grélie, der Lage am Rande des Vorbe-
haltsgebietes und der geplanten Grinlandnutzung keine grundsatzlichen raumordnerischen
Bedenken.

Im Geltungsbereich C, mit ca. 1,13 ha Grélie, soll eine Streuobstwiese entwickelt werden. Er
liegt am Rande des Vorranggebietes Landwirtschaftliche Bodennutzung. Aufgrund des Mal}-
stabes der Raumnutzungskarte (1:100.000) und fehlender konkreter Abgrenzung des Vor-
ranggebietes in diesem Bereich, ist eine Bewertung, ob die Flache aul3erhalb oder innerhalb
des Vorranggebiets liegt, nicht moglich. Dieser Geltungsbereich liegt evtl. auch innerhalb der
im offentlichen Interesse erforderlichen und deshalb gemaR Ziel Z 3-4 des RP-NT freizuhal-
tenden StralRentrasse fur die Ortsumgehung Niedersachwerfen im Zuge der Bundesstralle 4.
Deshalb sollte hier Kontakt mit der zustandigen StralRenbaubehdrde aufgenommen und ggf.
eine Flache gewahlt werden, die keine spatere Uberplanung/Uberbauung der Ersatzmal-
nahme im Zuge der Realisierung der Ortsumfahrung befilirchten Iasst.
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Anlage 2 zum Schreiben vom 09.12.2025 (Zeichen: 5090-224-4621/1646-3-330063/2025)

Stellungnahme des Thiiringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-
lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB

1. O Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwagung
nicht iberwunden werden kdnnen

) Einwendungen

) Rechtsgrundlage

c) Méglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Uberwindung
) Begriindung der Einwendungen

2. Fachliche Stellungnahme

Bebauungsplane sind gemal § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB stets aus dem Flachennutzungsplan zu
entwickeln.

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Harztor stellt den Bereich des Bebauungsplanes Nr.
21 in Ganze als Flache fir die Landwirtschaft dar. Der Flachennutzungsplan soll parallel zur
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 geandert werden. Die zu diesem Zweck eingeleitete
11. Anderung des Flachennutzungsplanes liegt hier zeitgleich zur Abgabe einer Stellung-
nahme vor. Die Stellungnahme zur 11. Anderung des Flachennutzungsplanes ist zu beachten.

Der Bedarf an neuen Wohnbauflachen muss begriindet sein, auch wenn im vorliegenden Fall
wegen der Entstehungsgeschichte des Bebauungsplanes (zunachst Aufstellung nach § 13b
BauGB) bereits einige Wohngebaude errichtet worden sind. In der Begriindung zum Entwurf
des Bebauungsplanes sollten zumindest aktualisierte Angaben dartber erfolgen, wie viele
Wohneinheiten / Wohngebaude im Plangebiet bereits umgesetzt sind und wie viele Bauplatze
noch frei sind. Auch die Aussage auf Seite 5 der Begriindung, dass mit dem Bebauungsplan
urspringlich die Baurechtschaffung fur 24 Einfamilienhauser geplant war, sollte gepruft wer-
den.

Die parallele Anderung des Flachennutzungsplanes einerseits und die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 21 andererseits erfordert eine zeitliche und inhaltliche Abstimmung beider Bau-
leitplane. Wenn beide Planverfahren, so wie beabsichtigt, fortgefiihrt werden, bestehen hin-
sichtlich dem Entwicklungsgebot keine Bedenken. Den Aussagen im Punkt 10.5 der Begrun-
dung, einschl. der Aussagen zur Einhaltung des Entwicklungsgebotes zu den Ausgleichsmal3-
nahmen, kann gefolgt werden.
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'~ LANDKREIS NORDHAUSEN

\ | DER LANDRAT
_ Landratsamt Nordhausen = Postiach 10 06 G4 » 88726 Nordhausen
ihr Zelchen:
lhre Nachricht vom: 17.11.2025
- Unser Aktenzeichen/ 60,3 — B-Plan Nr. 21 [Eberthof*,
Stadtplanungsbiiro Kassenzeichen: NSW - Ergénzung
MeilRner & Dumjahn (bhie staiz angeben)
Kéathe-Kollwitz-Stralle 9 P
99734 Nordhausen RGOSt e
Fach-/Stabsbersich: 60 Bau und Umwelt
Dienstgebdude: BehringstraBe 3, Haus 1
Zlmmer: 303
Telefon: 03631-811 6000
Telefax: 03631-811 3949
Eﬂ:aggm»m umwelt@irandh.thueringen.de
MW‘N'W w‘d‘l}
Datum: 16.12.2025

Planverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 ,Eberthof* (OT Nieder-
sachswerfen) — ergdnzendes Verfahren gemiB § 214 Abs. 4 BauGB - der Gemsinde

Harztor
Benachrichtigung iiber die Offentlichkeitsbeteiligung gemiR § 3 Abs. 2 BauGB und Betei-

ligung der Behdrden und sonstigen Triger éffentlicher Belange geméB § 4 Abs. 2 BauGB
sowie der benachbarten Gemeinden gemif § 2 Abs. 2 BauGB im o.a. Planverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend der vorgesehenen Beteiligung der Tréiger offentlicher Belange geben die Fachbe-
reiche/Fachgebiete des Landratsamtes Nordhausen nachfolgende Stellungnahme ab.
Die genannten Hinweise, Bedenken sowie Festlegungen sind bei der geplanten Mafinahme zu

beachten.
Fachbereich Bau und Umwelt

FG Bau und Verkehr — Untere Bauaufsichtsbehdérde

Gegen den o.g. Entwurf bestehen seitens der Unteren Bauaufsichtsbehdrde keine grundlegen-
den Bedenken.

Wir bitten jedoch um Einarbeitung bzw. Beriicksichtigung nachstehend aufgefiihrter Hinweise.

Gem&lR Punkt 10.3 der Begriindung grenzt das Plangebiet (Teil 1A) im Osten an Waldfléchen
an und der 30 m-Bereich gemaR § 26 Abs. 5 ThirWaldG ragt zum Teil in den Geltungsbereich
hinein. Die Waldflache und auch der 30 m-Streifen sind in der Planzeichnung nicht ersichtlich
und insofern noch nachrichtlich zu (ibemehmen. Auch sind entsprechende Hinweise beziglich
des Erfordernisses der Haftungsausschlusserklérung sowie der Baulasteintragung zu Gberneh-

men.

Landrateamt Nordhausen,  Telefon: (0 36 31) 9110

nlhs iodivegsim Betvingsiralie 3, 99734 Nordhausen  Telefax: (0 36 31 811-241 H
- SUDHARZ v andratsami norohauson.de —E-Mai: posatel@randh ueingen da a‘ré
ﬁ KYFFHAUSER Kreissparkasse Nordhauzen  Commerzbank Nordhausen

BIC: HELADEF1HOR  BIC: COBADEFFXXX
JBAN: DE45 8205 4052 0035012567 IBAN: DEGS 8204 00DC 0604 4200 00



Hierzu sei der Hinwsis erlaubt, dass es fiir die zukiinftigen Bauvorhaben regelmé&Rig kein Bau-
genehmigungsverfahren geben diirfte (auRer bei beantragten Ausnahmen und Befreiungen
bzw. entsprechender gemeindlicher Entscheidung) und damit im Genehmigungsfreistellungs-
verfahren wegen der nicht gegebenen Prifungspfiicht fur die Bauaufsichtsbehérde diese The-
matik méglicherweise nicht vollumféanglich abgearbeitet wird.

Die VermafRung der Baugrenze ist im nérdlichen Bereich (westlich des Bemmelweges) zu er-
génzen (im friheren Rechtsplan 20 m, jetzt offensichtlich mehr).

FG Bau und Verkehr - Untere Denkmalschutzbehdrde

Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege, die von der Unteren Denkmalschutzbehdrde ge-
maR Thiiringer Denkmalschutzgesetz (ThirDSchG) zu vertreten sind, werden vom o.a. Plan-
vorhaben nicht berlhrt.

Das Thiiringischer Landesamt fiir Denkmalpflege und Archéologie wurde im Aufstellungsverfah-
ren betsiligt. Die Stellungnahme ist entsprechend zu berlcksichtigen.

FG Bau und Verkehr — Untere Verkehrsbehérde

Die Stellungnahmen der Unteren Verkehrsbehtrde von 2018 (26.04.2018) und 2019
(11.11.2019) bleiben unverindert bestehen, da sich zur Verkehrserschlieung und zur verkehr-
lichen Nutzung keine Anderungen ergeben haben.

Sachgebist Kreisstralen

Nach Priifung der vorliegenden Unteriagen zum Bebauungsplan Nr. 21 ,Eberthof* (OT Nieder-
sachswerfen) der Gemeinde Harztor bestehen seitens des SG Kreisstralen keine Einwénde
zum vorgelegten Bebauungsplan.

StraRen in der Baulast des Landkreises Nordhausen sind vom vorgelegten Fléchennutzungs-
plan nicht betroffen.

Untere Wasserbehdrde
Seitens der Unteren Wasserbehorde bestehen gegen das o0.g. Vorhaben keine Einwénde.

Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zustdndigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert
nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechisgrundiage.

Die Fliachen des Plangebietes befinden sich innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes (TWSZ)
Il mehrerer Wassergewinnungsanlagen, fesigesetzt mit Beschluss des Kreistages Nordhausen
vom 08.07.1976, Nr. 62-14/76. Die fur die TWSZ Il geltenden Festlegungen sind einzuhalten.

Entsprechend der Planung ist der Anschluss an die éffentlichen Ver- (hier: Trinkwasser) und
Entsorgungsleitungen (hier: Abwasser) herzustelien.

Die Errichtung siner Anlage zur Versickerung von Niederschlagswasser bedarf grundsétzlich
einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehorde. Im Rahmen der Beantragung

Landratsart Nordhausen,  Telefon: [0 38 31) 8110

Behringstrafie 3, 85734 Nordhawsen  Telafax: (036 31) #11-241 2’ 5
SUDHARZ wrw landratsamt-nordhavsen de mllilir posmallegkgndp.ghuafqgan.?a aré
w/-’ KYFFHAUSER Krelssparkasge Nordhsusen  Commerzhank Nordhaugen:

BIC: HELADEF1NOR  BIC: COBADEFFXXX
(BAN: DE4S 8205 4052 0035 012567  IBAN: DESS £204 0000 0804 4200 00



ist ein Versickerungsgutachten vorzulegen. Planung, Bau und Betrieb der Versickerungsanlage
hat entsprechend dem DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA - A 138-1 zu erfolgen.

Der dstliche Teil des Geltungsbereiches (BBP Eberthof) befindet sich, entsprechend der Thii-
ringer Rechtsverordnung zur Feststellung des Uberschwemmungsgebietes (UG) der Bere im
Landkreis Nordhausen zwischen lifeld und der Miindung in die Zorge vom 1. Oktober 2009
(StAnz Nr. 46/2009, S. 1792) im Uberschwemmungsgebiet der Bere. Bei Abfluss eines gréfe-
ren Hochwassers ist mit der Uberflutung des Standortes zu rechnen. GeméB § 77 Gesetz zur
Ordnung des Wasserhaushaushaltsgesetz sind Uberschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als
Riickhalteflachen zu erhalten. GemaR § 78 Abs. 4 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz ist die Errich-
tung und die Erweiterung einer baulichen Anlage nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Bauge-
setzbuchs in Uberschwemmungsgebieten untersagt. Innerhalb des Uberschwemmungsgebietes
ist das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorbeugen-
den Hochwasserschutzes entgegenstehen, untersagt. Die Fléchen die sich im UG der Bere
befinden sind als Griinlandflachen festgesetzt.

Untere Naturschutzbehérde

Einwendungen mit rechtlicher Verbindiichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne
Zustimmung, Befreiung 0.8. in der Abwégung nicht {iberwunden werden kénnen:

a) Einwendung

Entgegen der Darstellungen in der Ausgleichsmafinahme A1 (S. 10) ist die Untere Natur-
schutzbehérde der Auffassung, dass der Erhalt bestehender Gehdlze nicht als Ausgleich ange-
rechnet werden kann. Der Erhalt von Gehdlzbestéinden fihrt nicht zu einer Verbesserung/ oder
Aufwertung der Flichen im Vergleich zum Ausgangszustand. Entgegen der Auffassung des
Satzungsgebers handelt es sich beim Erhalt bestehender Gehélze um eine Vermeidungsmald-

nahme i.S. § 15 Abs. 1 BNatSchG.
Demnach ist der Erhalt rechtlich nicht als Ausgleich i.8.d. Naturschutzgesetzgebung anrechen-

bar.
Die Bilanzierung ist insofern anzupassen und zu ergénzen.

Unter Beriicksichtigung der Intention des § 40 Abs. 1 BNatSchG weisen wir darauf hin, dass fur
Ansaaten und Anpflanzungen im Rahmen der Kompensation ausschlieBlich zertifiziertes Saat-
und Pflanzgut aus dem Vorkommensgebiet, innerhalb dessen das Vorhaben liegt (GehGlze:
Herkunftsgebiete 2 und 4; Ansaaten: Herkiinfte gem. ErMiV), zuléssig ist. Gleiches gilt auch fur
die Pflanzungen der Mafnahme M2.

Die UNB erachtet es als notwendig, die Manahme M1 durch die Festsetzung einer Mahd/ Be-
weidung auf: ,einmal jahrlich“ zu ergénzen.

Zur MaRnahme M2 ist aus Sicht der UNB nachstehendes zu ergénzen:

Die Anpflanzungen haben binnen 5 Jahren nach Erlangen der Rechtskraft des B-Plans zu er-
folgen. Der Erhalt der Pflanzungen ist zu sichern. In den ersten 5 Jahren nach Pflanzung sind
Anwuchs- und Erziehungspflege zu gewéhrleisten,

Unter Berticksichtigung der Intention des § 40 BNatSchG sowie standdrtlicher Gegebenheiten
wird eine Pflanzliste unter Angabe standortgerechter Arten empfohlen.

Landratsamt Nordhausen,  Telefon: {0 36 31) 913D
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GemiR § 17 Abs. 6 BNatSchG erfolgt die Erfassung der Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen
sowie die dafiir in Anspruch genommenen Fiéichen in einem Kompensationsverzeichnis. Die
Zulassungsbehdrde (hier. Gemeinde Harztor) ist verpflichtet die erforderlichen Angaben an die
fir die Fiihrung des Kompensationsverzeichnisses zustindige Stelle zu melden. Gemal § 7
Abs. 6 Thiiringer Naturschutzgesetz (ThirNatG) wird das Eingriffs- und Kompensationsver-
zeichnis bei der Oberen Naturschuizbehérde (Thiiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und
Naturschutz; E-Mail: ekis@tlubn.thueringen.de) geflhrt.

b) Rechtsgrundlage

§ 15 Abs. 2 BNatSchG

c) Méglichkeiten der Uberwindung (z.B. Ausnahme oder Befreiung)
Wurde unter a) formuliert.

Sonstige fachliche Informationen aus eigenen Zusténdigkeiten zu dem o. g. Plan, gegliedert
nach Sachkomplexen, jewsils mit Begriindung und ggf. Rechisgrundiage

Die MafRnahmen in Bezug auf den Artenschutz sind volistéindig auszufihren. Auf dem Griinord-
nungsplan ist zu kennzeichnen, welche der vorhandenen Biume erhalten werden sollen.

Untere Bodenschutzbehérde

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zusténdigkeit
zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, fjeweils mit Begriindung und ggf. Rechts-

grundiage

Die Flichen im relevanten Standortbersich wurden in der Vergangenheit als Lagerflachen ge-
nutzt (Fahrzeuge, Bauschutt, Erdstoffe, etc.). Eine lokale schédfiche Bodenverénderung kann
nicht generell ausgeschlossen werden. Bei Erdbaumafnahmen ist auf organcleptische Auffal-
ligkeiten zu achten. Zum jetzigen Kenntnisstand sind die shemaligen gewerblich genutzten Fla-
chen westlich des Bemmelweges der Altlastverdachisfliche ,Gummiwerk® zuzuordnen. Auf
Grund der sensiblen Nachnutzung {(Wohnbebauung) ist fir die erwihnten Lagerflichen und
Altlastverdachtsbereiche ein geeigneter Nachweis der Schadlosigkeit des Untergrundes zu er-
bringen (laboranalytische Untersuchungen). Dies kann im Rahmen der Baugrunderkundung
erfolgen. Der Nachweis ist der Unteren Bodenschutzbehorde als Kurzbericht vorzulegen. Soll-
ten sich Verdachtsmomente fiir das Vorliegen schédlicher Bodenverénderungen/ Altlasten oder
einer Besintrachtigung anderer Schutzgiiter (Luft/ Wasser) ergeben, so sind diese im Rahmen
der Mitwirkungspflicht sofort der Unteren Bodenschutzbehtrde anzuzeigen, um gegebenenfalis
erforderliche MalRnahmen einzuleiten

FG Immissionsschutz und Chemikzalienrecht

Gegen das o0.g. Vorhaben bestehen seitens des Fachgebietes Immissionsschutz und Chemika-
lienrecht keine Einwénde.

FG Abfallwirtschaft und Deponie

Gegen das geplante Vorhaben gibt es aus abfalirechtlicher Sicht keine Einwéande.

Lendratsamt Nordhausen,  Tedefon: {0 36 31) 8110

Behringsirale 3, 99734 Norhausan  Telefax: (D 36 31) 811-241 4/5
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Fachbereich Biiro des Landrates und Zentrale Dienste

Amt fiir Brandschutz und Hilfeleistungen

Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus Sicht des Brandschutzes keine Bedenken.
Hinweis:

Da das offene Gewdsser ,Beere* fir die Léschwasserversorgung verwendet werden soll, sollte
die Gemeinde hier eine Loschwasserentnahmestelle in Anlehnung an die DIN 14210 errichten.

Stab Kreistag, Wirtschaft und Tourismus, Personal und IT

Zum Bsbauungsplan Nr. 21 Eberthof* (OT Niedersachswerfen) bestehen aus Sicht der Wirt-
schaftsfdrderung/Kreisentwicklung keine Bedenken. Die Mafinahmen der Gemeinde werden als
positiv angesehen.

Fachbereich Gesundheitswesen

FG Hygiene- und Infektionsschutz

Gegen das 0.g. Vorhaben bestehen seitens des Fachgebietes Hygiene- und Infektionsschutz
keine grundlegenden Einwénde.

Die Ausfihrungen in den vorangegangenen Stellungnahmen des Landratsamtes Nordhausen
behalten weiterhin ihre Giltigkeit.

(\ Freundliche GriRe

T
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Landesamt
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Freistaat — . fir Bau und Verkehr
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Thiringer Landesamt flir Bau und Verkehr
Postfach 171 37321 Leinefelde-Worbis

Stadtplanungsbiiro Meiner & Dumjahn GbR ""’;’; Ansprechpart-
. ner/in:
H?rrn Andre_as MeilRner Christin Stachowski
Kathe-Kollwitz-Stralte 9 Durchwahl:
99734 Nordhausen Tel. +49 361 57-4174405
Fax +49 361 57-4174402

Christin.Stachowski@
tibv.thueringen.de

lhr Zeichen:

lhre Nachricht vom:

Aufstellung der 11. Anderung des Flichennutzungsplanes sowie Auf- 17. November 2025

stellung des Bebauungsplanes Nr. 21 ,,Eberthof“ (OT Niedersachswer- Unser Zeichen:

fen) - erganzendes Verfahren gem. § 214 (4) BauGB- der Gemeinde (bitte bei Antwort ange-

Harztor ben)
5010-43.1-4318/489-31-

KreisstraRe Nr. 36 ehemals L 2073 285407/2025

Leinefelde-Worbis
20. November 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Sichtung der Unterlagen kann sowohl der 11. Anderung des Flachennut-
zungsplanes im Bereich Eberthof sowie dem Bebauungsplan Nr. 21 ,Eberthof*
zugestimmt werden.

Die verkehrliche Erschliefung des Uberplanten Gebietes erfolgt Uiber das kom-
munale Stralkennetz mit Anbindung an die K 36.

Belange der Strallenbauverwaltung werden nicht berthrt. Die Bauverwaltung
des Landkreises Nordhausen, als Baulasttrager der Kreisstral3e, ist zu beteili-
gen.

Den externen Ausgleichsmalinahmen in der Gemarkung Niedersachswerfen
Flur 1, Flurstick 76/2 und Flur 3, Flurstiicke 58/2 und 189/56 wird ebenfalls
seitens der Strallenbauverwaltung zugestimmt.

Mit freundlichen GrifRen
im Auftrag

Thiiringer Landesamt
fiir Bau und Verkehr

Hauptsitz:
Hallesche Stralle 15/ 16
99085 Erfurt

gez. Susanne Zimmermann Tel. +49 361 57-4135454

(ohne Unterschrift, Schreiben elektronisch erstellt) Fov 49 301 674135499

Region Nord
Siemensstralle 12
37327 Leinefelde-Worbis
Tel. +49 361 57-4174 0
Fax +49 361 57-4174402

Informationen zum Umgang mit lhren Daten im Thuringer Landesamt fiir Bau und Verkehr und zu lhren
Rechten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung finden Sie im Internet auf der Seite
y  https:/bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz.

www.tlbv.de

Ust.-ID: DE183598273

Auf Wunsch Ubersenden wir Ihnen eine Papierfassung.


https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz
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Thiringer Landesamt fir Landwirtschaft und Landlichen Raum
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena

Stadtplanungsburo MeilRner & Dumjahn GbR
Kathe-Kollwitz-Str. 9
99734 Nordhausen

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 ,,Eberthof“ (OT Niedersachs-
werfen)- erganzendes Verfahren gem. § 214 (4) BauGB- der Gemeinde
Harztor

Hier: Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange ge-
man § 4(2) BauGB

Frist zur Stellungnahme: 19. Dezember 2025

Stellungnahme Trager 6ffentlicher Belange Agrarstruktur / Landwirt-
schaft

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzli-
cher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung 0.a. in der Abwa-
gung nicht iberwunden werden kdnnen, werden wie folgt erhoben.

a. Die KompensationsmalRnahmen in den Geltungsbereichen B und C
lehnen wir ab.

b. Die Rechtsgrundlagen dazu bilden die agrarstrukturellen Belange ent-
sprechend dem Thiringer Staatsanzeiger 34/2005, der Regionalplan
Nordthiringen (RP NT), das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
das Thiringer Naturschutzgesetz (ThirNatG), das Baugesetzbuch
(BauGB) sowie die EU-Verordnungen 1305/2013, 1306/2013 und
1307/2013 in der jeweils giltigen Fassung.

c. Méglichkeiten der Uberwindung bestehen darin, auf andere, nicht land-
wirtschaftlich genutzte Flachen auszuweichen.

2. Fachliche Stellungnahme

Am 17. November 2025 sind die Antragsunterlagen im Thiringer Landesamt
fur Landwirtschaft und landlichen Raum (TLLLR), Referat 42, Zweigstelle Bad
Frankenhausen eingegangen. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:

Wir bitten um Beachtung!

Briefsendungen senden Sie bitte ausschlieRlich an die zentrale Postanschrift:

Thuringer Landesamt fiir Landwirtschaft und Landlichen Raum (TLLLR) | Naumburger Str. 98 | 07743 Jena
Die Adressen der Zweigstellen stehen lhnen fir Besuche und Warensendungen weiterhin zur Verfigung.

Landesamt fiir
Landwirtschaft und
Landlichen Raum

lIhr/-e Ansprechpartner/-in:
Kirsten Eichentopf

Durchwahl:
Telefon +49 (361) 57-4136150
Telefax +49 (361) 57-4136299

Kirsten.Eichentopf@
tllir.thueringen.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:
17.11.2025

Unser Zeichen:

(bitte bei Antwort angeben)
5030-R42-4621/488-1-
82615/2025

Bad Frankenhausen
03.12.2025

Informationen zum Datenschutz:
www.tllir.thueringen.de/datenschutz

Anschrift fiir Besuche
und Warensendungen:

Zweigstelle Bad
Frankenhausen
Kyffhauserstralle 44
06567 Bad Frankenhausen

Thiiringer Landesamt fiir
Landwirtschaft und
Landlichen Raum (TLLLR)

Umsatzsteuer-IdNr.: DE150546624
Leitweg-ID E-Rechnung:
16909051-0001-89
(https:\\xRechnung-bdr.de)

poststelle@tllir.thueringen.de
www.tllir.thueringen.de

Naumburger Str. 98

07743 Jena

Telefon +49 (361) 57 4041-000
Telefax +49 (361) 57 4041-390


http://www.tlllr.thueringen.de/datenschutz
https://xrechnung-bdr.de/
mailto:poststelle@tlllr.thueringen.de
http://www.tlllr.thueringen.de/

Die Gemeinde Harztor mdchte mit der 11. Anderung des FNPs im Bereich Eberthof im Ortsteil
Niedersachswerfen eine Wohnbauflache darstellen. Damit soll die Entwicklungsgrundlage fir die
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 21 Eberthof hergestellt werden.

Dieser Bebauungsplan wurde bereits im Jahr 2020 rechtskraftig. Da das Planverfahren gemaf
dem damals geltenden § 13b BauGB durchgefiihrt wurde und diese Vorgehensweise geman
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG 4 CN 3.22) als grober Verfahrensfeh-
ler gertigt wurde, soll dieser Bebauungsplan im Parallelverfahren gemag § 214 (4) BauGB durch
eine Umweltprifung erganzt werden. Dabei ist es das Ziel der Gemeinde Harztor, die textlichen
und zeichnerischen Festsetzungen im Erganzungsverfahren beizubehalten und lediglich durch
die Festsetzung zusatzlicher AusgleichsmalRnahmen zu erganzen. Der rdumliche Geltungsbe-
reich des B-Plans besteht aus 3 Teilbereichen, Teilbereich A (Eingriffsgebiet Wohngebiet Ebert-
hof) und Teilbereiche B und C (externe Ausgleichsmaflinahmen).

Das Plangebiet A befindet sich mit einer Flache von 2,3 ha in der Gemarkung Niedersachswer-
fen, Flur 3 und umfasst mehrere Flurstiicke. Diese befinden sich nicht in einem Feldblock, wel-
cher landwirtschaftlich genutzt wird oder wofiir Agrarsubventionen beantragt werden. Aufierdem
handelt es sich nicht um ein Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet fiir landwirtschaftliche Bodennut-
zung. Das Gebiet ist derzeit bereits teilweise bebaut bzw. versiegelt. Wir erheben keine Ein-
wande gegen das Plangebiet A.

Der Geltungsbereich B betrifft Teilflachen des Flurstlicks 76/2 der Flur 1, Gemarkung Nieder-
sachswerfen. Diese Flache hat eine Gré3e von ca. 11.250 m? und wird derzeit landwirtschaftlich
genutzt. Das vorhandene Ackerland soll in extensiv genutztes Griinland umgewandelt werden.
Betroffen ist der Feldblock AL44301U01, welcher ordnungsgemal bewirtschaftet wird und woftir
Agrarsubventionen beantragt werden. Zudem liegt der Bereich im Vorbehaltsgebiet fur landwirt-
schaftliche Bodennutzung Ib-78 ,Gebiet von Ellrich bis llIfeld. Das bedeutet, dass diesem Gebiet
bei der Abwagung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht
zur Entwicklung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung beigemessen werden muss.

Der Geltungsbereich B besitzt die Nutzungseignungsklasse 8. Die Nutzungseignungsklassen
sind in Wertigkeiten von 4 bis 20 bzw. keine landwirtschaftliche Nutzflache (LN) eingeteilt, wobei
4 eine Nutzungseignungsklasse mit bester Eignung und NEK 8 eine sehr gute Nutzungseignung
fur die landwirtschaftliche Nutzung der Flache darstellt

Die Umwandlung von Ackerland in Grinland sehen wir an der Stelle kritisch, da zu dieser Fla-
che keine Zufahrt existiert und das anliegende Ackerland des Bewirtschafters tberfahren wer-
den musste. (Siehe Anlage, Stellungnahme Landwirtschaftsbetrieb Teichmann)

Im Plangebiet C sollen weitere KompensationsmalRnahmen erbracht werden. Es handelt sich
hier um Teilflachen der Flursticke 58/2 und 189/56, Flur 3, Gemarkung Niedersachswerfen mit
einer Flache in Hohe von 11.300 m?. Das vorhandene Grunland liegt im Feldblock
GL44302W03, hier soll eine Streuobstwiese angelegt werden. Ca. die Hélfte des Bereichs
liegt im Vorranggebiet fiir landwirtschaftliche Bodennutzung LB-54 ,,Gebiet nordostlich
Niedersachswerfen®. Vorranggebiete fur die landwirtschaftliche Bodennutzung werden flr eine
nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft vorgesehen und andere raumbedeutsame Nutzun-
gen sind laut RP NT ausgeschlossen. Damit soll die Landwirtschaft als wichtiger Wirtschaftsfak-
tor gestarkt und der nachhaltige Umgang mit der Naturressource Boden als Grundlage fur die
Erzeugung von Nahrungsmitteln unterstitzt werden.

Die vorliegende Flache zahlt zur Hauptfutterfliche des Betriebes von Herrn Teichmann. Die Be-
wirtschaftung der Flache ist nach der Anlage einer Streuobstwiese nur noch mit erheblichen
Mehraufwand (Technik-Einsatz wegen Baumabstand und Verbissschutz fur Tiere) moglich.
(Siehe Anlage, Stellungnahme Landwirtschaftsbetrieb Teichmann)



Auch wenn die Flachen im Eigentum der Gemeinde liegen, steht flir das TLLLR nicht die Verflig-
barkeit der Flachen im Vordergrund, sondern die Belange der Landwirtschaft / Agrarstruktur.
Beide Flachen gehen dem Betrieb Teichmann verloren, auch die KULAP-Férderung kann auf
A/E-MalRnahme-Flachen nicht mehr beantragt werden. Wir fordern die Prifung anderer Flachen
fur die Ausweisung von KompensationsmalRnahmen.

Umweltbericht

Der Umweltbericht (Begrindung Teil 1) mit integriertem Griinordnungsplan wurde umfassend
erstellt. Durch die Ausweisung als Wohngebiet ergibt sich im Plangebiet ein Wertpunktedefizit in
Hohe von -270.655 Wertpunkten. Aus diesem Grund sind die oben genannten externen Kom-
pensationsmalnahmen M1 und M2 erforderlich. Nach Bilanzierung dieser beiden Malinahmen,
kann das Wertpunktedefizit nur zu 83 % ausgeglichen werden.

- Wir fordern wie bereits oben erwahnt, die Prifung anderweitiger Kompensationsmalinah-
men aullerhalb landwirtschaftlicher Nutzflachen. Grundséatzlich ist, um landwirtschaftliche
Flachen zu schonen, bei der Kompensation vorrangig zu prifen, ob der Ausgleich oder
Ersatz auch durch MaRnahmen zur Entsiegelung oder durch Bewirtschaftungs- und Pfle-
gemallinahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts dienen, erbracht
werden kann. Um den Flachenverbrauch zu minimieren, sollte die Moglichkeit einer Er-
satzzahlung nach § 15, Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz in Betracht gezogen werden.

Sollte man bei der Abwagung zu einem anderen Ergebnis kommen, sind folgende Forderungen
im weiteren Verfahren zu beachten:

Forderungen:

- Die Bewirtschafter, Pachter und Eigentimer sind von dem Vorhaben, vor der Genehmi-
gung, zu informieren (auch Uber KompensationsmalRnahmen).

- Das Betretungsrecht bzw. das Befahren der Flachen ist zu sichern.

- Bei Flacheninanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflachen ist die zeitliche Ab-
folge mit den betroffenen Bewirtschaftern rechtzeitig abzustimmen, damit bei der Bean-
tragung der Zahlungsanspriiche auf Flachenpramien die zu erwartende Anderung der
FeldblockgroRe im zustandigen Landwirtschaftsamt angezeigt werden kann.

- Vorubergehend in Anspruch genommene Flachen mussen bei der Beantragung zeitwei-
lig herausgenommen werden. Der Antrag hat bis zum 15.05. fur das entsprechende Be-
antragungsjahr zu erfolgen, da sonst Sanktionen auf die Betriebspramien berechnet wer-
den.

- Im Rahmen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist der Flachenentzug auf
ein notwendiges Mal} zu beschranken (§ 1a BauGB).

- Die Zerschneidung von Feldblécken und letztlich die Entstehung von Rest- und Splitter-
flachen ist zu vermeiden.

- Die Baufeldgrenze darf nicht Gberschritten werden.
Hinweise:
- Bestehende Pachtverhaltnisse sind gemaf den Bestimmungen des Burgerlichen Gesetz-
buches zum Pachtrecht in der aktuellen Fassung fir die zu beanspruchenden Flurstlck-

steile ordnungsgemal zu beenden. Daraus entstehende wirtschaftliche Nachteile sind
auszugleichen.



- Bei vorgesehenen Anpflanzungen von Baumen, Strauchern oder Hecken ist das Thrin-
ger Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47) zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege,
damit angrenzende landwirtschaftliche Nutzflachen nicht beeintrachtigt werden. Eine
dauerhafte Pflege und Erhaltung durch regelmaRigen Verjlingungsschnitt ist einzuhalten.

- Feldblocke dirfen durch Anpflanzungen nicht zerschnitten werden. Auch unwirtschaftli-

che Restflachen (Splitterflachen) dirfen nicht entstehen.

Das TLLLR, Ref. 42 kann der Aufstellung der B-Plans Nr. 21 ,Eberthof“ mit den vorliegen-
den KompensationsmaRnahmen nicht zustimmen.

Mit freundlichen GrifRen
im Auftrag

Kirsten Eichentopf

(ohne Unterschrift gultig, da elektronisch gezeichnet)



Harztor, den 1.12.2025

An

TLLLR -
Frau Eichentopf

betrifft Ausgleichsflichen Bebauungsplan Nr. 21 Eberthof Gemeinde Harztor

Sehr geehrte Frau Eichentopf,
bezugnehmend auf Ihre email vom 26.11.2025 teile ich Ihnen folgendes mit:

Von der Gemeinde wurden wir Uber die in Betracht kommenden Flachen nicht informiert
und mit lhrer Mail vor vollendete Tatsachen gestellt.

Die Fliche der MaRnahme M1 im Feldblock AL44301U01 haben wir von der Gemeinde als
Ackerland gepachtet. Urspriinglich wollte ich die uns angebotene Flache kaufen, aber die
Gemeinde machte von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch. Man bot mir die Flache zur Pacht an
im Gegenzug zur Zustimmung zum Bau der Strasse zur Gipszufahrt auf der Suhne , da im
Kreuzungsbereich auch Ackerland von mir mit beansprucht werden musste.

Extensives Griinland auf der Flache ist an dieser Stelle schwierig zum einen ertragsmassig

und zum anderen existiert keine eigene Zufahrt zur Flache.

Die Fliche der MaRnahme M2 im Feldblock AL44302W03 nutzen wir auf Grundlage des
Pflugtauschs mit der Agrargesellschaft Harzungen mbH als Mahweide in Hofnédhe. Sie zahlt
zur HFF des Betriebes. Eine Bewirtschaftung/Nutzung/Ertrag wie bisher mit Mahd und Weide
ohne erheblichen Mehraufwand ist in einer neu angepflanzten Streuobstwiese m.E. nicht
méglich. (Technikeinsatz durch Abstand der Baume- Verbissschutz durch Weidetiere)

Meinem Betrieb gehen durch beide MaRnahmen Flachen verloren. Als Ackerflache zur
Erzielung von Einkommen und als HFF flir unsere Tiere bzw. auch die Betriebspramie flr
diese Flachen- ohne Ausgleich in Flache bzw. Einkommensersatz. Als Familienbetrieb planen
wir in die Zukunft., doch mit Flachenverlust durch Baumafnahmen (Strasse, Radweg,
Bergbau etc.) und den Verlust landwirtschaftlicher Flache durch AusgleichsmaRnahmen -
die in der heutigen Zeit mehr als kritisch zu sehen sind, wird es uns und unseren
nachfolgenden Generationen immer schwerer gemacht. Durch weiteres Baubestreben wird
wohl in Zukunft noch mehr Flache der ansassigen Landwirtschaft entzogen in doppelten






THURINGEN

ThiringenForst - BurgstraBe 53 - 99752 Bleicherode

Gemeinde Harztor
lligerstrale 23
99768 Harztor

Ihr Zelchen f Ihre Nachricht vom
17.11.2025

Gesch¥fiszeichen
K-402-ap

Bearbelter / Durchwahi
Herr Apel f 036338 44165

Bebauungsplan Nr. 21 Eberthof (Niedersachswerfen - Gem. Harztor)

hier: Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 21 Eberthof von
Niedersachswerfen

Bezug: E-Mail zum Entwurf des Bebauungsplans Nr.
Niedersachswerfen vom 17.11.2025

Unsere Stellungnahme im Rahmen der frilhzeitigen Beteiligung zur 11. Anderung
des Flichennutzungsplans vom 10.10.2025

Unsere Stellungnahme zum Entwurf zur 11. Anderung des Flichennutzungsplans
von Niedersachswerfen vom 04.12.2025.

21 Eberthof von

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 17.11.2025 haben Sie dem Forstamt den Entwurf zum
Bebauungsplans Nr. 21 Eberthof {ibergeben. Nach Priifung wird folgende
Stellungnahme abgegeben:

Grundlage fiir die Erstellung des Bebauungsplans Nr. 21 Eberthof ist die Anderung des
Flachennutzungsplans von Niedersachswerfen. Zum Entwurf der 21. Anderung des
Fldichennutzungsplans wurde vom Forstamt bereits eine entsprechende
Stellungnahme mit Schreiben vom 03.12.2025 abgegeben. Inhaltlich gilt diese auch
fiir den Bebauungsplan Nr. 21 Eberthof. Nachfolgend der Wortlaut (auszugsweise):

»~Die Erstellung des B-Planes Nr. 21 (Bereich FEberthof) unterlag einem
Verfahrensfehler. Es wurde keine Umweltpriifung durchgefiihrt. Daraufhin wurde
dieser unwirksam. Gleiches galt fiir den Bereich des Fldchennutzungsplones von
Niedersachswerfen. Zur Heilung dieses Fehlers soll nunmehr ein ergdinzendes
Verfahren zundichst Fldchennutzungsplan durchgefiihrt werden fincl. einer Umwelt-
priifung}.

Das in Rede stehende Gebiet soll zu einem Grofiteil als Wohnbaufiiche genutzt
werden. Lediglich dstlich der Uberschwemmungsgebietsgrenze sind Griinflachen mit
der Zweckbestimmung , Hausgdrten” vorgesehen.,

Unter der Beriicksichtigung des Ostlich vorgelagerten Waldes muss auch die
einschidigige Abstandsregelung nach ThiirWaldG eingehalten werden. Gem. § 26 Abs.
5 ThiirWaldG i.d.F. vom 06.02.2024 ist aus Griinden der Gefahrenvermeidung bei der
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Errichtung von Gebduden ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhaiten. Ausnahmen bediirfen der
Genehmigung durch die untere Forsthehérde.

Dieser Wald besteht aus Weidenarten und Erlen im Oberstand. im Unter- und Mittelstand befinden sich
ebenfalls Erlen (Roterlen), Berg- und Spitzahorn. im Oberstand betriigt die durchschnittliche Héhe
derzeit 25 m. Die Hohen des Mittel-standes liegen bei 10-15 m und die des Unterstandes bei 3-5 m. Die
potentielle Endhdhe der Waldbdume liegt unter den gegebenen standértlichen Bedingungen bei 30 m.

Da in dem Wohnbaugebiet (bzw. im B-Plangebiet) Gebéiude zum Zwecke des Wohnens errichtet werden
solfen, ist dort mit dem stéindigen Aufenthalt von Menschen zu rechnen,

Um perspektivisch Gefahren sowoh! fiir Leib und Leben als auch beziiglich Sachschiden an den
Wohngebduden, die vom Wold durch ggf. umstiirzende Béume oder herabfallende Aste ausgehen
kdnnen, zu vermeiden, ist fiir die Wohnbaufitiche bzw. Baugrenze ein Abstand von 30 m zum Wald
einzuhalten. Die erforderliche Grenzveriauf ist aus der beiliegenden Anlage zu entnehmen. Dabei wurde
eine kritische Flliche mit ca. 440 m? im Vergleich zur Entwurfsplanung ausgewiesen. Dieser Abschnitt
darf nicht bebaut werden. Einer Nutzung als Griinfliche in diesem Bereich steht hingegen nichts
entgegen.

Abschiiefiend sei noch erwdhnt, dass sich im nordéstlichen Bereich des Plangebietes sich ein Garten-
oder Wochenendhaus mit Gartengrundstiick befindet. Dieses besitzt scheinbar Bestandesschutz.”

Die unter Pkt. 10.3. des vorliegenden Entwurfes der Berlindung gemachten Aussagen (Belange des
Forstes) kdnnen aus Sicht des Forstamtes nicht nachvolizogen werden. Der 30m-Abstand zu den
Waldfidachen ist nicht méglichst frei von Bebauung zu halten, sondern ist freizuhalten. Auch der
kritische Bereich mit einer GréRe von 440 m? darf nicht unter den gegenwirtigen Bedingungen bebaut
werden. auch nicht mit einer Haftungsausschlusserkldrung des Bauherrn gegeniiber dem Waldbesitzer
und der Eintragung einer diesbeziiglichen Baulast. Leib und Leben sind nicht verhandelbar.

Wenn ausnahmsweise eine Bebauung der kritischen Flache erfolgen soll, so ist das nur (iber eine
eindeutige Vereinbarung zwischen der Gemeinde Harztor (oder dem entsprechenden Bauherrn) und
dem benachbarten Waldbesitzer iiber die Entwicklung und Pflege eines gestuften Waldrandes oder
Durchfiihrung von regelmaRigen Baumschauven (i.d.R. zweimal jihrlich und anschlieRender
MaBnahme-Umsetzung) mit klaren Verantwortlichkeiten méglich (siche Anlage: Pflegebereich mit ca.
0,11 ha). Hintergrund dabei ist, dass zu keiner Zeit ein umstiirzender Baum oder herabfallender Ast ein
Gebdude (insbes. Wohngebdude)} erreichen darf. Diese MaRgabe kann iiber Baulasten oder
Dienstbarkeiten fixiert bzw. gesichert werden.

Mit freundlichen,GriiRen
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Abwasserzweckverband ,, S “MM

Abwasserzweckverband  Sidharz® Kirchplatz 2 99768 Harztor

G ind Sprechzeiten:
emeinde Montag : Nach Vereinbarung
Harztor Dienstag : 9.00-11.30 13.00-17.30

ligerstraie 23 Mittwoch : -
Donnerstag : — 13.00-15.30
99768 Harztor OT lifeld Freitag . 8.00-11.30 .

Harztor, den 18.11 2025
Wu/ -

Planverfahren zur Aufstellung des B-Planes Nr. 21 und der 11. Anderung des Fléchen-
nutzungsplanes im Bereich Eberthof {OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor

— Benachrichtigung Giber die Offentlichkeitsbeteiligung gemiR § 3 (2) BauGB und Betei-
ligung der Behdrden und sonstigen Trager Gffentlicher Belange gemaR § 4 (2) BauGB

sowle der benachbarten Gemeinden gemiR § 2 (2) BauGB im o.a. Planverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,
seitens des AWZV ,Siidharz” ergeht zu 0.g. Aufstellung nachfolgende Stellungnahme:

1. Das Gebiet ,Eberthof” ist inzwischen sowohl schmutzwasser- als auch regenwasserseitig
erschlossen.

2. Das anfallende Niederschlagswasser kann inzwischen also in das zentrale Regenwasser-
kanalsystem eingeleitet werden.

3. Unter Beachtung der vorgenannten Punkte stimmt der AWZV ,Siidharz“ dem
Planverfahren zur Aufstellung der 11. Anderung des Flichennutzungsplanes im Bereich
Eberthof {OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor zu.

Fiir Riickfragen stehen wir lhnen gern zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiSen
K. Wulf

Geschiftsstellenleiterin

Abwasserzweckverband ,Sudharz® Telefon: D383 31 /421 468 und 33 31 Bankvertindung:
Kischplatz 2 FAX : 038331/49394 Kreissparkasse Nordhausen
95768 Harztor / OT Niedersachswerfen e-mail . awzv-suedharz@t-cnine.de Kaonto — Nr.: 3219391

BLZ: 820 540 52
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Thiringer Landesamt fir Umwaett, Bargbau und Naiurschutz
{BehGrdenzanirale) Gischwitzer Stralla 41, 07745 Jena

Stadtplanungsbliro Meif3ner & Dumjahn GbR
Kathe-Kollwitz-Strafte 9
99734 Nordhausen

Gebiindelte Gesamtstellungnahme zum ergénzenden Verfahren
zum Bebauungsplan Nr. 21 ,,Eberthof* Gemeinde Harztor,

OT Niedersachswerfen, Landkreis Nordhausen
- Betelligung der Trager offentiichear Belange gemal § 4 BauGB
und ThirStAnz Nr. 34/2005; §. 1536-1548 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Priifung der eingereichten Unterlagen zu o. g. Vorhaben hinsichtiich
der vom Thiiringer Landesamt fir Umwelt, Bergbau und Naturschutz
(TLUBN) zu vertretenden &ffentlichen Belange

Naturschutz (Abteilung 3),

Wasserwirtschaft | (Abteilung 4),

Wasserwirtschaft Il (Abteilung 5),

Technischer Umweltschutz - Genehmigungen (Abteilung 6),
Technischer Umweltschutz - Uberwachung (Abteilung 7),
Geologie/Bergbau (Abteilung 8)

tibergebe ich Ihnen in der Anlage die gebiindelte Stellungnahme des
TLUBN.

Mit freundlichen Griien
Im Auftrag

4\,\'[4

Ina Pustal
Referatsleiterin

Umfangreiche Informationen zu Themen wia Geolgle, Bedenkunde, Seismologie, Naturschutz, Hydrologle,
Hochwassermanagement, Gewasserschutz, Luft, LArm und unzarachnittenen verkehrsanmen R&umen finden Sle Im
Kartendlenst des TLUBN {www.tubn, thueringan.de/kartendlenst). Flir elna schnsllere und effizientere Bearbeitung Inrer
Antrige wird um die Bereligtallung von GIS-Daten Im Shapa-Format gebeter.

Bel Zuganglichmachung der gebiindelten Stellungnahme durch Dritte - Insbesondere in elekironischer Fom - wird um
Anonyrrisierung der parsonenbezogenen Kontakidaten in geelgneter Form gebeten. Allgemeine Informationen zum
Datenschutz im TLUBM finden Sie im Internet auf dar Seita www.tlubn.thueringen.de/dstenschutz.
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Landesamt fir
Umwelt, Bergbau

und Naturschutz

lhre Ansprechpartnerin:
Ina Pustal

Durchwahl:
Telefon  +49 361 57 3841 620
Telefax  +49 361 57 3941 666

post-toeb@tlubn.thueringen.de

Ihr Zaichen:

|hre Nachricht vom:
17. November 2025

Unser Zeichen:
{bitte bal Antwort angeben)
5070-82-3447/35-3-143190/2025

Jena
8. Dezember 2025

@ familienfreundlicher
@ B Arbeitgeber
P aEw 2022

prilfen bewerbsnanszelchnen
| BwrtelsmannStiftune

Thilringer Landesamt fiir Urnwalt,
Bergbau znd Naturschutz (TLUBN)
Goschwitzar Strafle 41

07745 Jena

poststelle@tubn.thuaringen.de

Umsatzstaver-ID: DE§1207(140

Bitta sanden Sle uns Rechnungan
bevorzugt als E-Rechnung Gber das
Paortal hitps:/rechnung-bar.def.
Unsere Leltweg-1D: 169G1051-0001-70

Informationen zum Datenschutz, dem
Umgang mit Ihren Daten Im TLUBN und
zu lhren Rechten nach der EU-DSGVO
finden Sie Im Internet auf der Seite
www.tiubn. thueringen. de/datenschutz

wiww.tiubn, thueringen.cs



Abteilung 3: Naturschutz

Belange Naturschutz und Landschaftspflege

Ansprechpartner: Rainer Karstan

Tel.: +40 361 57 3841 364

E-Mail; rainer.karsten@tubn.thueringsn.de
Geschéftszeichen: 5070-32-3447/35-3

O.  keine Betroffenheit

O keine Bedenken

O  Bedenken/Einwendungen

B Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Die ONB hat den Vorgang hinsichtlich der Betroffenheit von Schutzgebieten der Kategorien Natur-
schutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Biosphérenreservat/Kern- und Pflegezonen, National-
park und Nationales Naturmonument gepriift. Die Zusténdigkeit fiir die Prifung aller anderen
naturschutzrechtlichen Belange liegt vollsténdig bei der unteren Naturschutzbehérde.

Im hier vorliegenden Verfahren liegt die Zusténdigkeit fir die Wahmehmung der Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege vollstéindig bei der unteren Naturschutzbehérde im
ortlich zusténdigen Landratsamt.
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Abteilung 4: Wasserwirtschaft | - Flussgebietsmanagement. Hochwasserschutz

Hinwels '

Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des wasserwirtschaftiichen Grundbesitzes def
sffentlichen Hand Stellung. Die privatrechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkeiten, Auf-
I6sung von Pachtvertrigen etc.), die bei einer Projektumsetzung erforderlich werden, hat der
Projekttrager im Zuge der (Teil-)Projektumsetzung mit der. Thlringer Landgesellschaft mbH,
Abteilung Liegenschafien, abzustimmen und zu vereinbaren.

Belange Hydrologischer Landesdienst, Uberschwemmungsgebiete

Ansprachparinerin: Katl Nowak

Tel.: +48 361 57 3943 329

E-Mail: Kati. Nowak@tubn.thueringen.de
Geschaftszeichen: 5070-41-4591/196-4

O keine Betroffenheit

O keine Bedenken

O Bedenken/Einwendungen

b Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Uberschwemmungsgebiete (USG)

Der Geltungsbereich iiberschneidet sich zu einem kleinen Teil mit dem Uberschwemmungsgebiet
(USG) der Bere, welches durch Rechtsverordnung vom 01.10. 2009 festgesetzt wurde
(ThirStAnz. Nr. 46/2009, S. 1792).

Das Abgrenzung des USG wurde korrekt in die Planzeichnung tibemommen und auch in der
Planbegriindung nachrichtlich lbernommen.

Innerhalb von festgesetzten USG gelten die Schutzbestimmungen der §§ 78 ff WHG.

Geman den vorliegenden Planungen {Anlegen von Hausgérten) wird korrekterweise auch speziell,
auf die Beschréinkungen des § 78a Abs. 1 S. 1 Nr. 6 WHG hlnge\mesen

In der ,Begriindung Teil 2 UB GOP" werden auf Seite 6 Ausflhrungen zum USG der Bere ge-
macht. Hierbei handelt es sich um ein USG nach § 54 ThiirWG, nicht wie dort angegeben nach
§ 80 Thii'WG. Die Aussage ist entsprechend zu korrigieren. Die gleichen Ausflihrungen finden
sich auch an den folgenden Stellen: in der Tabelle auf Seite 7 und auf den Seiten 17, 37 und 39.
Dort sind die Angaben ebenfalls zu korrigieren.

Risikogebiete auBerhalb von USG

Die in den Planunteriagen gemachten Ausfiihrungen zu den Risikogebieten aufierhalb von UsG
sind vollsténdig.

Obwohl auf Seite 30 der Begrindung im Gliederungspunkt ,13. Nachrichtliche Ubemahmen® an-
gegeben wurde, dass die Risikolinie nachrichtlich ibernommen wurde, ist diese in der Planzeich-

nung nicht erkennbar.

In Risikogebieten auBerhalb von USG geiten die Schutzbestimmungen des § 78b WHG.

Die Darstellung des Risikogebietes ist nachzuholen; ein Hinweis auf die Schutzbestimmungen
solite ebenfalls ergénzt werden.
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Belange Stauanlagenaufsicht

Ansprechparinerin: Uta Brautigam

Tel.: +40 361 57 3243 897

E-Mall: Uta.Brasutigam@tiubn.thueringen.de
Geschiftszeichen: 5070-42-4591/196-4

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

OO0O0wW

Belange Gewasserunterhaltung

Ansprechpartnerin: Uta Bréutigam

Tel.; +48 361 57 3943 897

E-Mail: Uta.Braeutigarm @tlubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-44-4591/196-4

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

000X

Belange Wasserbédu

Angprechparmerin: Uta Briutigam

Tel.: +49 361 57 3943 897

E-Mail: Uta.Bracutigam@tubn.thueringen.de
Geschiftszelchen: 5070-45-4591/196-4

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen .
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

OO0O0ORX
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Abteilung 5: Wasserwirtschaft Il - Siedlungswasserwirtschaft, Zulassungs-
verfahren

Hinweis
Diese Stellungnahme berlicksichtigt nur die Belange der Wasserwirtschaft, fur die die obere
Wasserbehorde gemaR § 61 Abs. 2 ThirWG zusténdig ist. Die von der unteren Wasserbehdrde

§

81 Abs. 1 Thil"WG) zu vertretenden Belange sind nicht beriicksichtigt und gesondert ab-

zufragen.

Belange Wasserrechtliche Zulassu ngsverfahren/Wismut/Kali

Ansprechpartnerin: Uta Brautigam

Tel.; +48 361 57 3943 897

E-Mall: Uta.Braeutigam@tlubn thueringen.da
Geschaftszeichen; 5070-52-4591/1186-4

OO0O0OR

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungsn
Stellunghahme, Hinweise, Informationen

Belange Grundwasser, Wasserschuizgebiete

Ansprechpartnerin; Lisa Marle Erber

Tel

. +49 361 57 3042 b6d

E-Mail; LisaMarle.Erber@tubn.thueringen.de
Geschaftszelchen: 5070-53-4591/186-4

O
O
a
®

1.

keine Betroffenheit

keirie Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Auf die Lage im Schutzgebiet wurde in der Planung bereits eingegangen. Der Geltungsbe-
reich A befindet sich volistandig in der festgesetzten Wasserschutzzone Ill des Wasserschutz-
gebietes ,WSG Zorgeaue" (Sg Id 112). Das Wasserschutzgebiet ,\WSG Zorgeaue® (Sg Id 112)
wurde durch den Beschluss des Kreistages Nordhausen vom 08.07.1976 (Nr. 62-14/76) sowie
durch den Ergénzungsbeschluss vom 25.04.1985 (Nr. 62-14/76) fiir mehrere Wassergewin-
nungsanlagen festgesetzt. Die vorgenannten Beschliisse sind formell und materiell rechtmanig
und wurden gem&R § 79 Abs. 1 TharWG i. V. m. § 108 Abs. 1 WHG in aktuelles Recht Gber-
geleitet. Somit gelten die Wasserschutzgebiete in der aktuellen Abgrenzung als Schutzgebiete
auf der Grundlage des § 51 Abs. 1 WHG fort. In den fesigeseizten Schutzgebieten gelten die
jeweiligen Verbote und Nutzungsbeschrénkungen des jeweiligen Festsetzungsbeschlusses.
Gemal §52 Abs. 1. $.1 WHG kann die zusténdige Wasserbehérde dariiber hinaus im
Einzelfall Anordnungen zum Schutz des zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwassers
treffen.

Die Geltungsbereiche B und C befinden sich auflerhalb von Wasserschutzgebieten.
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2. Folgende Rechtsgrundlagen sind aus wasserrechtlicher Sicht in Kap. ;9 Rechtliche Planungs-
grundlagen und Fachliteratur ergénzend aufzufiihren:
» Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen vom 18.04.2017
(BGBI. | 8. 905}, in der derzeit glltigen Fassung,
» Thiiringer Verordnung iiber die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von Niederschlags-
wasser vom 03.04.2002 (GVBI. 2002, 204), in der derzeit gliltigen Fassung.

3. Hinsichtlich der erforderlichen Geb&udebeheizung wird darauf hingewiesen, dass es sich bei-
spielsweise bei Notstromaggregaten und Heiz6lverbraucheranlagen (HVA} um Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen handelt, fiir die die Anforderungen der AwSV gelten.
Bei gewerblichen HVA gelten sowohl die Lagertanks als auch die Verbrauchseinheiten als
Anlagen i. S. d. AwSV.

4. Fiir Planungen zur Versickerung von Oberflichenwasser am Standort des Vorhabens gilt u. a.
die Thiiringer Verordnung iiber die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von Niederschlags-
wasser {Thiringer Niederschlagswasserversickerungsverordnung - ThiirVersVO). Danach be-
darf die Versickerung von Niederschlagswasser im Wasserschutzgebiet der wasserrechtlichen
Erlaubnis. Die wasserrechtliche Edaubnis bzw. sine Befreiung von dieser Edaubnis ist bei der
zusténdigen unteren Wasserbehdrde zu beantragen.

5. Die bisherigen Stellungnahmen behalten ihre Giltigkeit.
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Abteilung 6: Technischer Umweltschutz - Genehmigungen

Belanage Immigsionsschutz

Ansprechpartner: Jurgen Jacobi

Tel.; +49 361 57 3943 847

E-Mail: juergen.jacobl@tubn thuerngen.de
Geschaftszeichan: 5070-61-3447/35-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

O00O0™

Belange Abfallrechtliche Zulassungen

Ansprechpartnerin: Anja Funke

Tel.: +49 361 57 3943 857

E-Mall: anja.funke@tiubn.thueringen.de
Geschiftszeichen: 5070-64-3447/35-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

OO00®
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Abteilung 7: Technischer Umweltschutz - Uberwachung

Belange Immissionsiiberwachung

Ansprechparinerin: Maria Hahn

Tel.: +49 361 57 3943 669

E-Mall: maria.hahn@#ubn.thueringen.de
Geschaftzzeichen: 5070-71-3447/35-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

O0®XO

Belange Abfallrechtliche Uberwachung

Ansprechpartnerin: Anja Funke

Tal.: +49 361 57 3843 857

E-Mall: anja.funke@tlubn_thueringen.de
Geschéaftszeichen: 5070-74-3447/35-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

O0O0ORX
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Abteilung 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau

Hinweise zum Geologledatengesetz {GeolDG)

Geologische Untersuchungen - Erdaufschilisse (Bohrungen, Messstellen) sowie geophysika-
lische oder geochemische Messungen - sind gemaR § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) spates-
tens zwei Wochen vor Baubeginn unaufgefordert beim Thiringer Landesamt far Umwelt, Bergbau
und Naturschutz {TLUBN) anzuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Mess-
daten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, Lagepléne u. 4.) gemaR § 9 GeolDG
spatestens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen unaufgefordert durch die Auftrag-
geber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise elektronisch zu ibergeben. Es wird gebeten,
in den Ausschreibungs- und Planungsunterlagen auf diese Pflicht hinzuweisen. Fur die digitale
Ubermittlung ist das Onlineportal ,Bohranzeige Thuringen” (bohranzeige.thueringen.de} zu ver-
wenden. Ist dies nicht mdglich, so kann die Anzeige als PDF-Formular Ubermittelt werden. In-
formationen hierzu, Links zum Anzeigeformular sowie zu Merkbléattern und Downloads sind unter
tlubn.thueringen.de/geologie-bergbau/geologie-und-boden/geologiedatengesetz verfiigbar.
Rechtsgrundlagen sind das ,Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
Ubermittiung, Sicherung und &ffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfi-
gungstellung geologischer Daten zur Erfullung &ffentlicher Aufgaben® {Geologiedatengesetz,
GeolDG) in Verbindung mit der ,Thiringer Bergrecht- und Geologiedaten-Zusténdigkeitsverord-
nung” (ThUrBGZustVO).

Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten kdnnen unter www.infogeo.de online
recherchiert werden.

Belange Geologie/Rohstoffgeologie

Angprechpartnerin: Angela Nestler

Tel.: +49 361 57 3941 625

E-Mail: angela.nestler@tubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-82-3447/35-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

OOo®O
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Belange Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung

Ansprachpartner: Michael Klose

Tet.: +48 361 57 3941 822

E-Mail: michael.klose@tlubn.thueringan.de
Geschéftszeichen: 5070-82-3447/35-3

O keine Betroffenheit

O keine Bedenken -

O Bedenken/Einwendungen

X Stellungnahme, Hinweise, informationen

Die Ausfilhrungen der vorangegangenen Stellungnahme vom 14.11.2019 zu den Belangen der

Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung (GZ: 5070-82-3447/35-2) behalten weiterhin Giiltigkeit:
_Im Vorhabengebiet befinden sich im oberflichennahen Bereich Gesteine des Zechsteins.
Sudlich des Vorhabengebieles werden die Gesteine des Zechsteins vorrangig aus wasser-
Isslichen {subrosionsféhigen) Evaporitgesteinen wie Gips und Anhydrit aufgebaut. Die Sub-
rosion der Evaporite kann zum Aufireten von Lésungshohirdumen und damit verbundenen
Georisiken wie Erdfallen oder -senken fiihren. Im Vorhabengebiet stehen unterhalb der
quartéren Lockergesteinsbasis Karbonate des Zechsteins an. Diese besitzen ein deutlich
verringertes Lésungspotential. .
Dem TLUBN sind im Vorhabengebiet keine Erdfélle oder -senken bekannt. Es kann aber
nicht ausgeschlossen werden, dass im Vorhabengebiet zukiinftig Erdfélle oder -senken
auftreten oder ltere, bereits verfiilite und an der Erdoberfliche nicht mehr erkennbare
Erdfalle oder -senken vorhanden sind. Die Baugrunderkundung sollte daraufhin angepasst
werden.”

Belange Hydrogeologie/Grundwasserschutz

Ansprechpariner: Matthias Strobel

Tel.: +49 361 57 3941 630

E-Mall: matthias.strobel@tubn.thueringen.de
Geschéftzzeichen: 5070-82-3447/35-3

O keine Betroffenheit

O keine Bedenken

O Bedenken/Einwendungen

= Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Auf die Lage der Planungsfléichen (Plangebiet A) innerhalb der Trinkwasserschutzzone Ill des
Wasserschutzgebistes ,Zorgeaue” wird in den Planunterlagen hingewiesen. Die in Grundwasser-
abstromrichtung siidlich gelegenen Trinkwassergewinnungsanlagen der Gewinnungsgebiete
,Kohnstein", ,Kurhaus® und ,Bielen* férdern Grundwasser aus den pleistozénen Sanden und
Kiesen des Poren-Grundwasserleiters Zorgeaus.

Die Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung (nach HOLTING et al.) entspricht am Standort
des Plangebietes A der unginstigsten Kategorie 1 mit Sickerwasserverweilzeiten von wenigen
Tagen bis max. ein Jahr.
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Belange Geotopschutz

Ansprechpartner: Matthias Strobel

Tel.; +48 361 57 3941 630

E-Mail; matthias.strobel@tiubn. thuaringen.de
Geschéftszelchen: 5070-82-3447/35-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

o000 ®

Belange Bergbau/Althbergbau

Ansprechpartner: Carsten Randt

Tel.: +49 361 57 3927 442

E-Mail: carsten.randt@tubn.thueringen.de
Geschéftszeichen: 5070-96-3447/35-3

keine Betroffenheit

keine Bedenken
Bedenken/Einwendungen
Stellungnahme, Hinweise, Informationen

Ooo00®
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Niedersachswerfen Bebauungsplan Nr. 21 Eberthof ergénzendes Ver-

fahren Entwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen o. g. Planentwurf bestehen seitens des Thiringer Landesamtes fur
Denkmalpflege und Archéologie keine Einwénde. Die relevanten denkmal-
pflegerischen Belange wurden in den Planunterlagen beriicksichtigt.

Mit freundlichen Griilien
Im Aufirag

gez. Dr. Daniel Scherf

(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt)

Landesamt
flir Derkmaipflege
und Archiologie

Ihrie Ansprechpartnerfin:
Dr. Daniel Scherf

Durchwahl

D

Telefon +48 (361} 57-3223 382

Telefax +49361 573414 380

E-Mail
Daniel.Scherf@
tida thueringen.de

Lhr Zeichen:

{hre Nachricht vom:
17.11.2025

Unser Zaichen

{bitte bei Antwort angeben)
5060-VZ
-4621/259-2-29494/2025

Erfurt, den 19.11,2025



STADT NORDHAUSEN

DER OBERBURGERMEISTER

Stadt Nordhausen, Pestfach 10 06 83, 98726 Nordhausen Datum: 16.12.2025
Bereich: Stadtentwicklung
Diensigebaude Stadthaus, Kornmarkt 5-7, Eingang: Markt 1
Auslunit erteilt; Frau Haake
Gemeinde Harztor Telefon: 03631 696-9465
ligerstraBe 23 Telefax 03631 696-87465
09768 Harztor E£-Mal, Stadtplanung-Ost@Nordhausen.de
lhre Zeichen
Aktenzeichen 61.10.02.50

{Bitte bei Antwart angeben)

Bitte beachten Sie: Antrage und Rechtsbehelfe werden
per E-Mail nicht entgegengenommen.

Bauleitplanung der Gemeinde Harztor: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 "Eberthof"
(OT Niedersachswerfen) im erganzenden Verfahren und Aufstellung der 11. Anderung des
Flachennutzungsplans der Gemeinde Harztor

Formelle Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange geman § 4
Abs. 2 BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gemaB § 2 Abs. 2 BauGB

Hier: Stellungnahme der Stadt Nordhausen im Rahmen der Beteiligung zu den 0.g. Planverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Nordhausen hat sich in den Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21
"Eberthof* (OT Niedersachswerfen) und im Zusammenhang damit auch zur Anderung des
Flachennutzungsplanes der Gemeinde Harztor bereits mehrfach geauBert und mitgeteilt, dass die
Belange der Stadt Nordhausen damals als Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums
durch diese Planungen berihrt werden.

Die vorgelegten Planunterlagen enthalten eine veraltete und durch die Gemeindegebietsreform 2018
auch unvollstandige Wohnbauflachenpotentialanalyse. Um den Bedarf schilissig herzuleiten, sind
die Wohnbauflachenpotentiale fiir die gesamte Gemeinde Harztor zu ermitteln und zu begrinden.
Ein bloBer Verweis auf die veralteten und unvolistandigen Ausfihrungen im B-Plan Nr. 21 ist
unzureichend, denn dieser stellt nicht den Bedarf der Gesamtgemeinde dar. Die vorgelegten
Planunterlagen sind nach Auffassung der Stadt Nordhausen im Hinblick auf die Wohnbauflachen-
potentialanalyse nicht abschlieBend priffahig, wodurch die Stadt Nordhausen eine Beeintrachtigung
ihrer Belange zu gegenwartigen Zeitpunkt nicht ausschlieBen kann.

Im Zusammenhang mit den mdglichen Wanderungsgewinnen und der prognostizierten Bevol-
kerungsentwicklung der Gemeinde Harztor wird auf die Ausfihrungen in der Stellungnahme der
Stadt Nordhausen vom 17.10.2025 zum Vorentwurf der 11. Anderung des Flachennutzungsplanes
der Gemeinde Harztor verwiesen.

A 1 ./1,.._
-y \ E

Mit freungi)lichen GrliBen
.1
[ L gQAMes
Kai Buchmann
Oberbtirgermeister,”
' (

Stadt Nordhausen M Telefon: 03631 696-0
Markt 1, 99734 Nordhausen Telefax: 03631 696-800
www.nordhausen.de Cityruf Ordnungsamt (24h)
rathaus@norchausen.de Nordhausen am Harz Telefon: 03631 696-115



